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1 Rahmenvorgaben  

1.1 Rechtsrahmen  

Die Inhalte und Aufgaben des Nahverkehrsplans sind in Rechtswerken unterschiedli-

cher Ebenen des Bundes- und Landesrechts definiert. Wichtige Ausgangsbasis ist der 

Europäische Rechtsrahmen. Die Zusammenhänge werden im Folgenden dargestellt. 

1.1.1 Europäischer Rechtsrahmen 

Am 3. Dezember 2009 ist die Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 über öffentliche Perso-

nenverkehrsdienste auf Schiene und Straße (im Folgenden VO 1370/2007) in Kraft ge-

treten. Zweck der VO 1370/2007 ist es, in der Europäischen Gemeinschaft einheitlich 

festzulegen, welche Maßnahmen die zuständigen Behörden ergreifen können, um im 

Interesse des Gemeinwohls Verkehrsdienste im ÖPNV sicherzustellen. Hierzu legt die 

VO 1370/2007 die Bedingungen fest, unter denen die zuständigen Behörden den Be-

treibern Ausgleichsleistungen und/oder ausschließliche Rechte im Gegenzug für die Er-

füllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen gewähren können. Solche Ausgleichs-

leistungen und/oder ausschließliche Rechte dürfen in der Regel nur durch einen zwi-

schen der zuständigen Behörde und dem Verkehrsunternehmen geschlossenen öffentli-

chen Dienstleistungsauftrag gewährt werden. Nach den Vergaberegeln der VO 

1370/2007 werden öffentliche Dienstleistungsaufträge in der Regel im Wege eines wett-

bewerblichen Verfahrens vergeben. Neben der wettbewerblichen Vergabe sieht die Ver-

ordnung aber auch Möglichkeiten für Direktvergaben vor.  

Der Nahverkehrsplan bildet für die künftige Vergabe von öffentlichen Dienstleistungs-

aufträgen eine wichtige Grundlage, da durch ihn die gemeinwirtschaftliche Verpflichtung 

konkretisiert wird. 

Im Dezember 2017 trat die Verordnung (EU) 2016/2338 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 14. Dezember 2016 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 

1370/2007 hinsichtlich der Öffnung des Marktes für inländische Schienenpersonenver-

kehrsdienste in Kraft. Für den Nahverkehrsplan ist dabei der neue Art. 2a VO 

1370/2007 bedeutsam. Denn diese Vorschrift ist eine Schnittstelle zwischen den Spezi-

fikationen der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen und den ĂStrategiepapieren f¿r 

den öffentlichen Verkehr in den Mitgliedstaatenñ. Die gemeinwirtschaftlichen Verpflich-

tungen der öffentlichen Dienstleistungsaufträge oder allgemeinen Vorschriften der zu-

ständigen Behörden müssen im Einklang mit solchen Strategiepapieren stehen. Der 

Nahverkehrsplan kann als ein Strategiepapier in diesem Sinne angesehen werden. 

Der fortgeschriebene Nahverkehrsplan bildet eine wichtige Grundlage für künftige öf-

fentliche Dienstleistungsaufträge. Diese setzen die Vorgaben des Nahverkehrsplans in 

konkrete gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen um.  
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1.1.2 Bundesrecht (PBefG) 

Das Personenbeförderungsgesetzt (PBefG) wurde zum 1. Januar 2013 grundlegend 

überarbeitet, um die EU-Verordnung EU VO 1370/2007 im nationalen Recht zu berück-

sichtigen. 2021 wurde das PBefG erneut novelliert, mit dem Ziel, auch flexiblen Bedie-

nungsweisen einen rechtlichen Rahmen zu geben, die bisher im PBefG nicht berück-

sichtigt waren. 

Thema Nahverkehrsplan im PBefG  

Der Nahverkehrsplan wurde bei der Novellierung 2013 in seiner Funktion deutlich ge-

stärkt. So wurde der § 8 PBefG neu gefasst und legt fest, dass der Aufgabenträger für 

den ¥PNV f¿r die Aufstellung des Nahverkehrsplans zustªndig ist: ĂF¿r die Sicherstel-

lung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffent-

lichen Personennahverkehr sind die von den Ländern benannten Behörden (Aufgaben-

trªger) zustªndigñ (Ä 8 Abs.3 Satz 1 PBefG).  

Hierf¿r soll der Aufgabentrªger ĂAnforderungen an Umfang und Qualitªt des Verkehrs-

angebots, dessen Umweltqualität sowie die Vorgaben für die verkehrsmittelübergrei-

fende Integration der Verkehrsleistungen in der Regel in einem Nahverkehrsplanñ defi-

nieren.   

Thema Barrierefreiheit als Bestandteil des Nahverkehrsplans  

Ein zentrales Thema in der novellierten Fassung des PBefG ist die Barrierefreiheit. Hier 

werden weitreichende konkrete Anforderungen an den Nahverkehrsplan gestellt: 

ĂDer Nahverkehrsplan hat die Belange der in ihrer Mobilitªt oder sensorisch einge-

schränkten Menschen mit dem Ziel zu berücksichtigen, für die Nutzung des öffentlichen 

Personennahverkehrs bis zum 1. Januar 2022 eine vollständige Barrierefreiheit zu errei-

chen. Die in Satz 3 genannte Frist gilt nicht, sofern in dem Nahverkehrsplan Ausnah-

men konkret benannt und begründet werden. Im Nahverkehrsplan werden Aussagen 

¿ber zeitliche Vorgaben und erforderliche MaÇnahmen getroffen.ñ (Ä 8 Abs. 3 PBefG). 

Für den Nahverkehrsplan bedeutet das, dass die Definition der vollständigen Barriere-

freiheit hinsichtlich aller Aspekte der Nutzung (Erreichbarkeit, Ein- und Ausstieg, Fahr-

zeug, aber auch Information, Vertrieb und Personal) umfassen muss und alle Ausnah-

men der erreichten vollständigen Barrierefreiheit bis 01.01.2022 im Nahverkehrsplan 

beschrieben und begründet werden müssen. 

Thema Beteiligungsverfahren am Nahverkehrsplan  

Zur Beteiligung an der Erstellung des Nahverkehrsplans wird im PBefG Folgendes aus-

gesagt: ĂBei der Aufstellung des Nahverkehrsplans sind die vorhandenen Unternehmer 

fr¿hzeitig zu beteiligenñ (Ä 8 Abs. 3 PBefG).  

Weiter heiÇt es im Ä 8 Abs. 3 PBefG: Ăé soweit vorhanden sind Behindertenbeauftragte 

oder Behindertenbeiräte, Verbände der in ihrer Mobilität oder sensorisch 
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eingeschränkten Fahrgäste und Fahrgastverbände anzuhören. Ihre Interessen sind an-

gemessen und diskriminierungsfrei zu ber¿cksichtigen.ñ 

Rechtliche Wirkung des Nahverkehrsplans  

Die rechtliche Wirkung des Nahverkehrsplans ist in § 8 Abs.3a PBefG definiert, in dem 

die Berücksichtigung des Nahverkehrsplans bei den Vergabeverfahren von Linienge-

nehmigungen festgelegt ist: ĂDie Genehmigungsbehºrde wirkt im Rahmen ihrer Befug-

nisse nach diesem Gesetz und unter Beachtung des Interesses an einer wirtschaftli-

chen Verkehrsgestaltung an der Erfüllung der dem Aufgabenträger nach Absatz 3 Satz 

1 obliegenden Aufgabe mit. Sie hat hierbei einen Nahverkehrsplan zu berücksichtigen 

(é)ñ. Ergªnzt wird dies durch Ä 13 Abs. 2b PBefG: ĂWerden im ºffentlichen Personen-

nahverkehr mehrere Anträge gestellt, die sich ganz oder zum Teil auf die gleiche oder 

im Wesentlichen gleiche Verkehrsleistung beziehen, so ist die Auswahl des Unterneh-

mers danach vorzunehmen, wer die beste Verkehrsbedienung anbietet. Hierbei sind 

insbesondere die Festlegungen eines Nahverkehrsplans im Sinne des § 8 Absatz 3 zu 

ber¿cksichtigen.ñ  

Einer Vereinbarung über eine gemeinwirtschaftliche Leistung, nach Ausschreibung oder 

nach Direktvergabe, geht eine Vorinformation voraus (§ 8a Abs. 2 PBefG). In dieser Vo-

rinformation legt der Aufgabenträger fest, welche Standards für den Verkehr gelten sol-

len und von dem Unternehmen zuzusichern sind. Dabei können und sollen sich die 

Standards aus dem Nahverkehrsplan entwickeln.  

§ 13 Abs. 2 Nr. 3d PBefG bestimmt, dass eine Liniengenehmigung nicht erteilt werden 

darf, Ăwenn der beantragte Verkehr einzelne ertragreiche Linien oder ein Teilnetz aus 

einem vorhandenen Verkehrsnetz oder aus einem im Nahverkehrsplan im Sinne des § 

8 Absatz 3 festgelegten Linienb¿ndel herauslºsen w¿rde.ñ  

Die wesentlichen Anforderungen wie Linienweg, Haltestellen, Bedienungshäufigkeit, 

Bedienungszeiten, Anschlusssicherung und Barrierefreiheit sollen daher im Nahver-

kehrsplan enthalten sein und werden in der vorliegenden Fortschreibung dementspre-

chend gewürdigt. 

1.1.3 Landesrecht (Nahverkehrsgesetz Rheinland-Pfalz - NVG) 

Das Nahverkehrsgesetz Rheinland-Pfalz vom 17. November 1995 wurde 2021 novel-

liert, die neue Fassung ist seit 13.02.2021 in Kraft.  

Nach §12 NVG ist für die Aufgabenträgergebiete ein lokaler Nahverkehrsplan zu erstel-

len, der die Ziele und Rahmenvorgaben aus den Landesnahverkehrsplan konkretisiert. 

In gleicher Weise können für die Regionalausschüsse regionale Nahverkehrspläne er-

stellt werden. 

Der Landesnahverkehrsplan ist das zentrale Instrument zur Entwicklung eines landes-

weiten, effizienten und ganzheitlichen Verkehrssystems, mit welchem die Mobilitätsbe-

dürfnisse der Bevölkerung möglichst weitgehend und losgelöst von der Nutzung von 
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motorisiertem Individualverkehr durch den öffentlichen Personennahverkehr erfüllt wer-

den. Er koordiniert alle verkehrsrelevanten Planungen und definiert das pflichtige Min-

destbedienungsangebot, das die Aufgabenträger zur Erfüllung der Pflichtaufgabe der 

Selbstverwaltung nach § 5 Abs. 1 vorhalten müssen. 

Ein Landesnahverkehrsplan existiert derzeit in Rheinland-Pfalz noch nicht und kann da-

her noch nicht Vorgabe für diese Fortschreibung der Nahverkehrspläne im RNN sein. 

Der Landesnahverkehrsplan muss gemäß § 11 Abs. 4 mindestens Angaben enthalten 

über 

1. die verkehrspolitischen Rahmenvorgaben, 

2. den Bestand des Verkehrsangebots und das aktuelle Fahrgastaufkommen, 

3. statistische Trends und Prognosen hinsichtlich zu erwartender Entwicklungen, die 
Einfluss auf den öffentlichen Personennahverkehr haben können, 

4. zu ergreifende Maßnahmen zur Sicherstellung, zur Weiterentwicklung und zum Aus-
bau eines attraktiven öffentlichen Personennahverkehrs, 

5. das Mindestbedienungsangebot zur Erfüllung der Pflichtaufgabe der Selbstverwal-
tung, 

6. die Rahmenvorgaben zur Erfüllung der Pflichtaufgabe hinsichtlich der Gestaltung 
des Verkehrsangebots, welches insbesondere das Bedienkonzept, die Fahrzeuge, 
das Marketing, den Vertrieb, die Fahrgastinformation und den Tarif umfasst, 

7. den Investitionsbedarf, 

8. das Finanzierungskonzept, 

9. die Berücksichtigung von Belangen der in ihrer Mobilität oder sensorisch einge-
schränkten Menschen mit dem Ziel, für die Nutzung des öffentlichen Personennah-
verkehrs bis zum 1. Januar 2022 vollständige Barrierefreiheit im Sinne des Perso-
nenbeförderungsgesetzes zu erreichen, wobei Ausnahmen von dieser Frist konkret 
benannt und begründet sowie Aussagen über zeitliche Vorgaben und erforderliche 
Maßnahmen getroffen werden müssen, 

10. Regelungen zu den Beschäftigungsbedingungen, 

11. Regelungen zur Überleitung des Personals auf das neue ausführende Eisenbahn- 
oder Busunternehmen im Falle eines Betreiberwechsels und 

12. die Einhaltung von Tariftreue im Sinne des § 4 Abs. 3 des Landestariftreuegesetzes 
(LTTG) vom 1. Dezember 2010 (GVBl. S. 333, BS 70-31) in der jeweils geltenden 
Fassung durch die ausführenden Unternehmen und ihre Nachunternehmen. 

Für die Beteiligung gilt, dass die im Landesnahverkehrsplan definierten Institutionen zu 

beteiligen sind, allerdings bezogen auf die lokalen Akteure, also im Wesentlichen 

Ô die Fahrgast- und Umweltverbände,  

Ô die Verbände der in ihrer Mobilität oder sensorisch eingeschränkten Menschen, 

Ô die Industrie- und Handelskammern,  

Ô die regionalen Planungsgemeinschaften.  

. 
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1.2 Aufstellungsverfahren der Nahverkehrspläne 

Beteiligung der Verkehrsunternehmen 

Mit der Neuvergabe im Zuge der Umsetzung des neuen ÖPNV-Konzepts wechseln zum 

01.08.2022 (Birkenfeld) bzw. 17.10.2022 (Mainz/Bingen und Bad Kreuznach) auch die 

meisten Unternehmen. Mit den verbleibenden Unternehmen Mainzer Mobilität und 

Stadtwerke Bingen wurde bereits das Konzept abgestimmt. Beim Stadtverkehr Ingel-

heim, betrieben durch INGmobil, erfolgen keine Änderungen im Betrieb.  

Daher wurden die bisherigen Betreiber des Verkehrsangebots nicht mehr im Rahmen 

der Erstellung des NVP beteiligt, da das bisherige Verkehrsangebot auch nicht mehr 

Gegenstand der Analysen war. 

Die Verkehrsunternehmen, die den ÖPNV ab 2022 betreiben, werden im Zuge der for-

malen Beteiligung nach Entwurfserstellung beteiligt. 

Beteiligung zur Barrierefreiheit 

Zum barrierefreien Ausbau der Haltestellen wurden die Kommunen mit ihren konkreten 

Planungen eingebunden. 

Beteiligungsverfahren nach Entwurfserstellung 

Nach Fertigstellung der Entwürfe zur Fortschreibung der Nahverkehrspläne erhielten 

die betroffenen Verkehrsunternehmen, zuständigen Verwaltungseinheiten, benannten 

Vertreterinnen und Vertreter relevanter Verbände und Beiräte sowie benachbarte Auf-

gabenträger die Gelegenheit, bis einschließlich 9. Februar 2025 Stellung zu nehmen 

(Rückmeldebeginn: 19. Dezember 2024). 

Alle eingegangenen Rückmeldungen wurden im Hinblick auf ihre Relevanz für die Plan-

fortschreibung geprüft. Soweit inhaltlich begründet und fachlich zutreffend, sind sie in 

die Entwürfe eingeflossen. 

Eine tabellarische Übersicht im Anhang dokumentiert die Rückmeldungen sowie die je-

weilige Bewertung und Berücksichtigung im Entwurf. 

1.3 Verkehrspolitische Ziele der Aufgabenträger und Rahmenplanungen  

Am 1. August 1999 wurde der Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund (RNN) gegründet und 

der RNN-Verbundtarif in Rheinhessen-Nahe eingeführt. Der RNN umfasst die Land-

kreise Bad Kreuznach, Birkenfeld, Mainz-Bingen und den nördlichen Teil von Alzey-

Worms sowie das Tarifgebiet Mainz/Wiesbaden. Dieses Gebiet umfasst auch der Nah-

verkehrsplan mit Ausnahme der Binnenverkehre der Städte Mainz und Wiesbaden so-

wie den Landkreis Alzey-Worms, die eigene Nahverkehrspläne erstellen. Seit August 

2002 gibt es einen Übergangstarif zum Rhein-Main-Verkehrsverbund nach den Tarifre-

gelungen des RMV-Tarifs, seit 2007 besteht ein Übergangstarif zum südlichen Rhein-

hessen und dem Donnersbergkreis. Seit Dezember 2007 besteht darüber hinaus ein 
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RNN/VRN-Übergangstarif nach den Tarifregelungen des RNN-Tarifs (Übergangsbe-

reich Alzey/Worms). 

Für den Verbundraum wurde mit dem im November 2014 beschlossenen Nahverkehrs-

plan zum letzten Mal ein übergeordneter Rahmenplan erstellt, der die Rahmenbedin-

gungen, die Anforderungen an den ÖPNV sowie Maßnahmen zu kreisüberschreitenden 

Verkehren enthält. Bei dem vorliegenden Nahverkehrsplan handelt es sich um die Fort-

schreibung dieses Planes. Er stellt einen gemeinsamen Nahverkehrsplan im Sinne von 

§ 13 des Landesgesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr  

(Rheinland-Pfalz) dar. 

Für die Stadt Mainz besteht ein im Februar 2019 beschlossener fortgeschriebener Nah-

verkehrsplan, ebenso für den teilweise im Verbundgebiet des VRN liegenden Landkreis 

Alzey-Worms (2018). Sie werden nicht erneut überplant.  

Im Rahmen der verbundübergreifenden Planungen wurde von der Verbandsversamm-

lung des ZRNN beschlossen, den gemeinsamen bestehenden Nahverkehrsplan für den 

Gesamtraum fortzuschreiben. Der vorliegende Nahverkehrsplan beinhaltet daher alle 

verbundübergreifenden Festlegungen und Ziele und ist damit Bestandteil aller anderen 

Nahverkehrspläne im RNN. 

Im Hinblick auf die EU VO 1370/2007 und das novellierte PBefG (2013) ist insbeson-

dere ein klar definiertes Anforderungsprofil sowohl für die Vergabe eigenwirtschaftlicher 

Verkehre als auch der Vorbereitung der Ausschreibungen von Dienstleistungsverträgen 

von Bedeutung. Das Anforderungsprofil für die Qualität des ÖPNV dient nicht nur als 

Grundlage für die Bewertung des vorgesehenen Angebots, sondern auch als Vorgabe 

für die weitere Entwicklung des ÖPNV innerhalb des Geltungszeitraumes des Nahver-

kehrsplans. Alle zukünftigen Maßnahmen sollen sich nach diesem Anforderungsprofil 

ausrichten, unabhängig von den konkreten, in dieser Fortschreibung vorgeschlagenen 

Maßnahmen. Dies betrifft insbesondere auch die Ausarbeitung von Detailplanungen, 

die im Nahverkehrsplan in seiner Eigenschaft als Rahmenplan nicht geleistet werden 

können. 

Die Aufgabenträger im ZRNN haben die Umsetzung des neuen ÖPNV-Konzeptes be-

schlossen, das zum einen den veränderten Rahmenbedingungen (z.B. demographi-

scher Wandel) und damit einhergehend der geringeren Bereitschaft der Verkehrsunter-

nehmen, eigenwirtschaftliche Verkehre zu beantragen Rechnung trägt. Zum anderen 

wollen die Aufgabenträge auch vor dem Hintergrund der klimapolitischen Entwicklungen 

den ÖPNV stärken und der Bevölkerung über den Schulverkehr hinaus einen regelmä-

ßigen und zuverlässigen ÖPNV-Zugang ermöglichen.  

Dieses ÖPNV-Konzept, das die Erschließung aller Orte im RNN-Gebiet montags bis 

freitags tagsüber mindestens alle 2 Stunden vorsieht (teilweise in Bedarfsbedienung) 

bildet die Grundlage für die Schwachstellenanalyse in diesem Nahverkehrsplan.  

Die Umsetzung des ÖPNV-Konzeptes erstreckt sich vom August 2019 bis Herbst 2022 

in den einzelnen Landkreisen. 
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Die Schwachstellenanalyse wurde anhand des gemeinsam mit den Aufgabenträgern 

entwickelten Anforderungsprofils (Kapitel 3) durchgeführt. Grundsätzlich hat es für den 

gesamten Raum Gültigkeit. Jedoch werden für unterschiedliche Raumstrukturen und für 

verschiedene Verkehrszeiten unterschiedliche, angepasste Anforderungen zu Grunde 

gelegt.  

Die ermittelten Schwachstellen werden dargelegt und dienen als Grundlage für die Defi-

nition von Einzelmaßnahmen. 

1.4 Übergeordnete Planungen 

1.4.1 Regionaler Raumordnungsplan ï Zentralörtliche Gliederung  

Die zentralörtliche Gliederung dient als Grundlage für die Einstufung von Verkehrsbe-

ziehungen zwischen zwei Orten. Die Gewährleistung der Erreichbarkeit von Versor-

gungs-zentren ist eine wichtige Aufgabe des ÖPNV. Die Einteilung der Städte und Ge-

meinden in das zentralörtliche Gefüge gemäß dem Raumordnungsplan ist demnach ein 

wichtiges Kriterium der Bewertung von Verkehrsbeziehungen und Nachfragepotenzia-

len. Das raumörtliche Gefüge geht dann in die Strukturierung der Verkehrsrelationen 

(Kapitel 3.1) ein. 

In Kapitel 2.3.2 des Regionalen Raumordnungsplans (ROP 2014)1 werden die Zentra-

len Orte aufgeführt und Folgerungen für die Einrichtungen und Erreichbarkeiten der 

Zentren dargestellt. Dazu heißt es: 

ĂDie Verflechtungsbereiche der zentralen Orte sollen durch Netze des ºffentlichen Per-

sonennah- und Regionalverkehrs mit ausreichender Bedienungshäufigkeit so erschlos-

sen sein, dass die zentralen Orte mit zumutbarem Zeitaufwand erreichbar sind. Mittel-

zentren sollen möglichst innerhalb eines Zeitaufwandes von 30 Minuten mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln erreicht werden kºnnenñ. (ROP 2014, S.30) Diese Vorgabe wird im 

Landkreis Mainz-Bingen erreicht, in den Landkreisen Bad-Kreuznach und Birkenfeld 

gibt es jedoch Ausnahmen (siehe Abbildung 11 und Abbildung 12), sodass auch eine 

längere Beförderungszeit vorgesehen wird.  

ĂDer Verflechtungsbereich des Oberzentrums Mainz soll sich auf die gesamte Region 

Rheinhessen-Nahe erstrecken. Um eine zumutbare Erreichbarkeit aus dem oberen und 

mittleren Naheraum zu gewährleisten, sollen die Straßen- und Schienenverbindungen 

entlang der Naheachse weiter ausgebaut werden.ñ 

Weitere wichtige Oberzentren in der Umgebung sind Wiesbaden, Frankfurt am Main, 

Saarbrücken und Ludwigshafen/Mannheim.  

 
1 ROP: Regionaler Raumordnungsplan Rheinhessen-Nahe 2014, Fassung vom 19. April 2022 
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Die Einteilung der Städte und Gemeinden in Mittelzentren (Deckung des gehobenen 

Bedarfs) ist wie folgt beschrieben: 

Ô Monozentrale Mittelbereiche und ihre Mittelzentren in der Region Rheinhessen-

Nahe: Alzey, Bad Kreuznach, Bingen am Rhein, Ingelheim am Rhein und Worms. 

Das Mittelzentrum Worms hält teilweise oberzentrale Einrichtungen vor. 

Ô Mittelzentrale Verbünde kooperierender Mittelzentren ï innerhalb eines Mittelberei-

ches leisten mehrere zentrale Orte der mittel- und oberzentralen Stufe einen Beitrag 

zur mittelzentralen Versorgung. In der Region Rheinhessen-Nahe sind dies gemäß 

folgende Mittelbereiche: 

Mittelbereiche Kooperierende Ober - und Mittelzentren  

Ländlicher Raum   

Idar-Oberstein/ Birkenfeld  Baumholder, Birkenfeld, Idar-Oberstein 

Kirn Bad Sobernheim/ Kirn/ Meisenheim 

Verdichtungsraum  

Mainz (OZ) Mainz, Nieder-Olm, Nierstein/ Oppenheim 

Tabelle 1: Mittelzentrale Verbünde kooperierender Mittelzentren 

Die genannten Zentren sowie die Grundzentren (Versorgung im Nahbereich, täglicher 

Bedarf) sind der Abbildung 1 zu entnehmen. 
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Quelle: ROP 2014; Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe, Regionaler Raumordnungsplan, Karte 4: Nahbereiche 

Abbildung 1: Zentrale Orte und Nahbereiche 

1.4.2 ÖPNV-Konzept für das Gebiet des Zweckverbandes Rhein-Nahe-Nah-

verkehrsverbund (RNN)  

Im Jahr 2019 wurde von den Aufgabenträgern im RNN ein ÖPNV-Konzept beschlos-

sen, dass im Nachgang noch modifiziert wurde und derzeit umgesetzt wird. 

Ziel war die Schaffung eines besser strukturierten ÖPNV-Angebots mit klarerer Taktung 

und flächendeckender Erschließung. 

In den Dokumentationen2  für die einzelnen Landkreisen wird dies wie folgt beschrie-

ben:  

Als Ausgangslage und Anlässe für das ÖPNV-Konzept werden folgende Punkte ge-

nannt, die sowohl die Problematik einer wirtschaftlichen ÖPNV-Bedienung aufgrund ak-

tueller Entwicklungen als auch die Planerischen Vorgaben im SPNV erläutern: 

Ô Auswirkungen des demographischen Wandels 

Ô Rückgänge bei den Einwohnerzahlen, vor allem in ländlichen Gebieten abseits der 

großräumigen Verkehrs- und Siedlungsachsen 

Ô Abnahmen der Anzahl an Schülern und Auszubildenden, der mit Abstand größten 

Kundengruppe im straßengebundenen ÖPNV 

Ô zurückgehende Einnahmen und Ausgleichszahlungen im straßengebundenen 

ÖPNV bei gleichzeitig steigenden Kosten der Betriebsdurchführung 

Ô Zunahme des Anteils älterer Menschen mit anderen Bedürfnissen an ihre aktions-

räumlichen Aktivitäten als Schüler und Auszubildende 

Ô Wechsel von Linien des straßengebundenen ÖPNV aus der Eigenwirtschaftlichkeit 

in die Gemeinwirtschaftlichkeit (Zuschüsse durch LK) 

Ô erweiterte Bedienungen im SPNV durch den ĂRheinland-Pfalz-Takt" 

Die Ziele  des ÖPNV Konzepts werden in den Unterlagen wie folgt beschrieben: 

Ô Integraler Taktfahrplan mit fest definierten Taktknoten und Abstimmung auf den 

SPNV (Hierarchisches Produktkonzept) 

Ô Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse in ländlichen Räumen 

Ô Erweiterung der Hauptachsen für regionale Busverkehr in Abstimmung mit den lo-

kalen Aufgabenträgern (Landkreisen) 

 
2  Präsentationsunterlagen für die Kreistagssitzungen im Landkreis Birkenfeld und Landkreis Bad Kreuznach 
am 18.02.2019 und im Landkreis Mainz-Bingen am 22.03.2019 
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Ô Einführung flexibler bzw. bedarfsgesteuerter Bedienformen als Ergänzung bzw. als 

Ersatz fest bedienter Busfahrten im Rahmen der Neustrukturierung des Liniennet-

zes und der Produkte 

Ô Gemeinsames Vorgehen von Land RLP, SPNV-Zweckverbänden, Verkehrsverbün-

den, Landkreisen und Aufgabenträgerstädten 

Ô Zukunftsfähige Ausgestaltung des straßengebundenen ÖPNV 

Ô Schaffung von Grundlagen für dessen tragfähige Weiterentwicklung 

Ô Linienhierarchie 

Dieses Konzept war zur Zeit der Erstellung der vorliegenden Fortschreibung des Nah-

verkehrsplans in der Feinplanung und Umsetzung und diente als Grundlage für alle 

Analysen und Bewertungen. 

Eine Beschreibung des resultierenden Netzes nach Feinplanung durch den RNN findet 

sich im Kapitel 4.1. 
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2 Bestandsaufnahme 

2.1 Strukturdatenentwicklung  

2.1.1 Einwohnerzahlen und Einwohnerentwicklung 

Zur Bearbeitung des Nahverkehrsplans wurden Einwohnerdaten mit dem Stand 2019 

sowie Prognosezahlen des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz mit dem Basis-

jahr 2017 verwendet. Die aktuellen Einwohnerzahlen sind auf Ortsgemeindeebene er-

hältlich und bilden damit eine gute Datengrundlage. 

In den nachfolgenden Abbildungen sind die aktuellen Einwohnerzahlen3 je Landkreis 

dargestellt. Es zeigt sich folgendes Bild: 

Landkreis Mainz-Bingen  

Im Landkreis Mainz-Bingen (Abbildung 2) leben insgesamt rund 210.953 Einwohner 

(2019).  Im Landkreis weisen die meisten Orte Einwohnerzahlen von über 1000 Einwoh-

nern auf. Nur wenige Orte haben sehr geringe Einwohnerzahlen, diese befinden sich 

vor allem im Bereich nördlich des Binger Waldes bis Bacharach (Verbandsgemeinde 

Rhein-Nahe) und im südlichen Teil der Verbandsgemeinde Rhein-Selz. Der übrige 

Landkreis ist geprägt von seiner Funktion als Verdichtungsraum um Mainz, bedingt 

auch durch die räumliche Nähe und Erreichbarkeit der anderen großen Städte Wiesba-

den, Frankfurt am Main sowie Rüsselsheim als wichtige Arbeitsplatzkonzentration. Die 

größten Städte sind Bingen und Ingelheim und haben jeweils knapp 25.000 Einwohner. 

Die übrigen größeren Städte und Gemeinden mit über 5.000 Einwohnern liegen vorwie-

gend am Rhein (Oppenheim, Nierstein, Nackenheim, Bodenheim, Budenheim, Heides-

heim, Gau-Algesheim) mit Ausnahme von Nieder-Olm, der drittgrößten Gemeinde im 

Kreis.  

 
3 Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz; Statistische Berichte 2020; Bevölkerung der Gemeinden am 30. 
Juni 2019 
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Abbildung 2: Einwohner Gemeinden des Landkreises Mainz-Bingen; Stand: Juni 2019 

 

Landkreis Bad Kreuznach 

Im Landkreis Bad Kreuznach (Abbildung 3) sind die größeren Orte um Bad Kreuznach 

herum sowie entlang der Nahe zu verzeichnen. Weitere größere Orte sind Stromberg 

und Meisenheim. Der Bereich des Soonwald sowie der Südwesten des Landkreises 

sind eher von kleineren Orten geprägt. 

Der Landkreis Bad Kreuznach weist im Ganzen rund 158.000 Einwohner auf. Die 

größte Stadt im Kreis ist Bad Kreuznach mit knapp unter 51.000 Einwohnern. Die übri-

gen größeren Städte und Gemeinden konzentrieren sich in einem Korridor entlang der 

Nahe. Nur Bad Sobernheim und Kirn weisen deutlich über 5.000 Einwohner auf. 

Schwach besiedelte Zonen mit kleinen Gemeinden (vorwiegend unter 500 Einwohner) 

finden sich im nördlichen Bereich der Verbandsgemeinden Rüdesheim und Bad 

Sobernheim sowie im Bereich der Verbandsgemeinde Meisenheim und Kirn-Land. 

 



 

© 2025 PTV Transport Consult GmbH   Seite 19/145 

 

 

Abbildung 3: Einwohner Gemeinden des Landkreises Bad Kreuznach; Stand: Juni 2019 

Landkreis Birkenfeld 

Der Landkreis Birkenfeld (Abbildung 4) stellt mit rund 81.000 Einwohnern (2019) den 

Landkreis mit dem geringsten Bevölkerungsanteil im RNN-Gebiet dar. Die größte Stadt 

ist mit ca. 28.500 Einwohnern Idar-Oberstein. Die Kreisstadt Birkenfeld weist rund 7.000 

Einwohner und die Stadt Baumholder rund 4.200 Einwohner auf. Es folgen die beiden 

Zentren Rhaunen (~ 2.200 Einwohner) und Hoppstädten-Weiersbach (~ 3.600 Einwoh-

ner). Der größte Teil des Landkreises ist geprägt von kleinen Orten mit bis zu 1.000 Ein-

wohnern, die Mehrzahl davon weist zwischen 100 und 500 Einwohner auf. 
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Abbildung 4: Einwohner Gemeinden des Landkreises Birkenfeld; Stand: Juni 2019 

Landkreis Alzey-Worms 

Der Landkreis Alzey-Worms gehört nicht zum Geltungsbereich dieses Nahverkehrs-

plans, jedoch in Teilen zum RNN. Er hat ca. 130.000 Einwohnern und weist mit den 

Städten Alzey, Wörrstadt und der Ortsgemeinde Saulheim einige größere Zentren auf. 

Daneben ist die Stadt Worms ein wichtiges Zentrum für den Übergangsbereich des 

RNN. Der Teil des Übergangsbereichsbereiches Alzey/Worms im Donnersbergkreis mit 

der Stadt Kirchheimbolanden ist von kleinen Orten geprägt. 
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2.1.2 Einwohnerdichte 

Die in Abbildung 5 dargestellte Einwohnerdichte zeigt noch deutlicher die unterschiedli-

che Struktur der Landkreise. Einwohnerdichten von über 500 Einwohner / km2 treten vor 

allem in den an Mainz angrenzenden Gemeinden auf sowie in Bingen, Bad Kreuznach 

und Birkenfeld. Die niedrigere Einwohnerdichte mit 300 ï 500 Einwohner / km2 ist zum 

Beispiel in den Städten Bad Sobernheim, Kirn und Idar-Oberstein anzutreffen sowie in 

den dichter besiedelten Gemeinden im Landkreis Mainz-Bingen. Für Idar-Oberstein und 

Ingelheim ist die niedrigere Dichte in dem jeweils großen, teilweise schwach besiedel-

ten Gemeindegebiet begründet, das weit mehr als die Kernstadt umfasst - in Ingelheim 

ist die Einwohnerdichte damit gegenüber der letzten Fortschreibung des NVP statistisch 

gesunken, da das Gemeindegebiet vergrößert wurde. 

Deutlich zeigt sich eine Grenze, die etwa auf einer Linie Stromberg ï Bad Sobernheim ï 

Meisenheim liegt, die den dichter besiedelten östlichen Teil des RNN vom struktur-

schwächeren westlichen Teil abgrenzt. Hier ï und vor allem im Landkreis Birkenfeld 

sind auch größere Flächen zu verzeichnen mit einer einwohnerdichte unter 50 Einwoh-

nern pro km2. 

 
Quelle: eigene Berechnung PTV; Einwohnerdaten Statistisches Landesamt Stand 6/2019 

Abbildung 5: Einwohnerdichte im RNN auf Ortsgemeindeebene 

Dies begründet auch ein entsprechend angepasstes ÖPNV-Angebot. Niedrige Einwohnerdichten 

begründen kaum eine gebündelte Nachfrage, daher ist hier vermehrt auf flexible Bedienung auszu-

weichen, wenn ein getaktetes Angebot gewährleistet werden soll, um im wirtschaftlichen Rahmen 

zu bleiben. 
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Einwohnerentwicklung in den Landkreisen 

Bei der Einwohnerentwicklung lässt sich erkennen, dass die Zunahme der Bevölkerung 

in den Landkreisen Mainz-Bingen und Bad Kreuznach größer ist als in der Entwicklung 

zwischen den letzten beiden Nahverkehrsplänen, der Bevölkerungsrückgang im Land-

kreis Birkenfeld ist etwas verzögerter. Dies führt dazu, dass insgesamt die Bevölkerung 

zwischen 2013 und 2019 wieder etwas zugenommen hat (siehe Tabelle 2), bei der letz-

ten Fortschreibung war die Gesamttendenz rückläufig. 

Landkreis  Einwohner 2013  Einwohner 2019  Differenz  Differenz %  

LK Mainz-Bingen 204.946 210.953 6.007 2,9% 

LK Bad Kreuznach 156.540 158.282 1.742 1,1% 

LK Birkenfeld 82.438 80.994 -1.444 -1,8% 

Summe  443.924 450.229 6.305 1,4% 

Tabelle 2: Einwohner und Einwohnerentwicklung in den Landkreisen des RNN 

2.1.3 Einwohnerprognose 

Die Daten der Bevölkerungsvorausrechnung stammen aus den Berechnungen des Sta-

tistischen Landesamtes zum Demografischen Wandel4 

 

Landkreis 
Basisjahr 2017  

Einwohner 2030 ï 
Untere Variante  

Einwohner 2030 ï 
Mittlere Variante  

Einwohner 2030 ï 
Obere Variante  

LK Mainz-Bingen 209.785 214.150 217.050 220.085 

LK Bad Kreuznach 157.549 152.999 156.198 159.486 

LK Birkenfeld 80.728 72.875 74.740 76.480 

Summe  448.062 440.024 447.988 456.051 

Tabelle 3: Bevölkerungsvorausrechnung in den Landkreisen des RNN 

Die Bevölkerungsvorausrechnung geht von weiteren geringen Zuwächsen im Landkreis 

Mainz-Bingen aus, und je nach Szenario von leichten Zuwächsen oder Rückgängen im 

Landkreis Bad Kreuznach. Der Landkreis Birkenfeld wird auch eher weiter schrumpfen. 

Insgesamt verliert das RNN-Gebiet leicht an Einwohnern. 

2.2 Prognose aus der Siedlungsplanung  

In der Fortschreibung des Nahverkehrsplans 2014 und seiner Teilpläne wurden eine 

Reihe von Neubaugebieten verzeichnet, deren Erschließung untersucht wurde. Diese 

Neubaugebiete sind in der Regel inzwischen fertiggestellt, im Bau oder in Erweiterung. 

 
4 Demografischer Wandel in Rheinland-Pfalz - Fünfte regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung (Basis-
jahr 2017) Ergebnisse für den Landkreis Birkenfeld; Ergebnisse für den Landkreis Bad Kreuznach; Ergebnisse 
für den Landkreis Mainz-Bingen (Abruf am 19.05.2022: https://www.statistik.rlp.de/de/gesellschaft-staat/demo-
grafischer-wandel/regionalergebnisse/) 
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Weitere größere Wohngebiete sind derzeit nicht in Planung im RNN-Gebiet. Daher ist 

eher von einer Konsolidierung der Neubaugebiete auszugehen als von größeren loka-

len Einwohnerzuwächsen, die in der ÖPNV-Planung für die kommenden Jahre beson-

ders berücksichtigt werden müssten. 

2.3 Zusammenfassende Bilanzierung der zuletzt beschlossenen Nahverkehrs-

pläne  

Im Regionalen Nahverkehrsplan (Teil A) (2013) wurde festgestellt, dass in weiten Teilen 

der Landkreise das ÖPNV-Angebot auf die bündelbare Nachfrage des Schülerverkehrs 

ausgerichtet ist und daher am Wochenende und in den Ferien nur ein ausgedünntes 

Angebot besteht. Die Grundversorgung in vielen Orten war dadurch nicht gewährleistet. 

Im ÖPNV-Konzept ist vorgesehen, dass in den Haupt- und Ergänzungslinien die Bedie-

nung an Schul- und Ferientagen ähnlich gut ist, an Samstagen zumeist eine Takt-

ausdünnung besteht. Am Sonntag besteht ein durchgehendes Angebot auf den Hauptli-

nien, die übrigen Linien sind nachfrageangepasst. 

Hinsichtlich der Freizeitverkehre wurde im Regionalen Nahverkehrsplan festgestellt, 

dass ihre Bedienung mit dem ÖPNV stark abhängig ist von der Einwohnerdichte und 

damit vom Nachfragepotenzial in verkehrsschwachen Zeiten am Abend und am Wo-

chenende. Durch die Taktung der meisten Linien wurde dies insgesamt verbessert, al-

lerdings ist am Wochenende und am Abend eine Bedienung wirtschaftlich unverändert 

vor allem auf den Achsen und Verbindungen möglich. 

Die touristischen ÖPNV-Angebote waren gemäß dem Nahverkehrsplan 2013 nur dort 

sinnvoll möglich, wo sie möglichst ohne hohes Defizit auf ein angemessenes Nachfra-

gepotenzial stoßen, zum Beispiel für die Draisinentour zwischen Staudernheim und Alt-

englan. Die vielen touristisch interessanten Ziele wurden daher im Sinne einer eigen-

wirtschaftlichen Bedienung nicht für eine ÖPNV-Bedienung vorgesehen, soweit sie nicht 

sowieso an bereits gut bedienten Orten liegen, wie an der Schienenstrecke. Vorgabe 

des ÖPNV-Konzeptes war es ausdrücklich, touristische Ziele in das Konzept einzubin-

den, ggf. auch durch nachfrageangepasste Schleifenfahrten der Linien. 

Die Bilanzierung der kleinräumigen Maßnahmen aus der letzten Generation der Nah-

verkehrspläne wird in den einzelnen Nahverkehrsplänen der Aufgabenträger beschrie-

ben. 

2.4 Verkehrsnachfrage  

ÖPNV-NACHFRAGE 

Nachfragezahlen für den ÖPNV wurden von den Verkehrsunternehmen nicht freigege-

ben und konnten daher nicht genutzt werden. 

Für die Kategorisierung der Haltestellen ist die Ein-/Aussteigerzahl an den Haltestellen 

ein sinnvolles Kriterium. Hierfür wurden als Anhaltswert die Erhebungsdaten von 2003 



 

© 2025 PTV Transport Consult GmbH   Seite 24/145 

 

genutzt, da die Bedeutung gerade größerer Haltestellen auch hier bereits gut ablesbar 

ist und hier nicht von grundlegenden Änderungen ausgegangen wird. Für die Kategori-

sierung hatten jedoch aufgrund der fehlenden Daten die anderen Kriterien wie die Lage 

oder die erreichten Einrichtungen im Umkreis der Haltestelle größeres Gewicht als die 

Nachfrage. 

GESAMTNACHFRAGE - PENDLERDATEN 

Die MIV-Nachfrage bildet das Potenzial für den ÖPNV ab. Zu erschließen sind sie aus 

den Pendlerzahlen, die einen Teil der Gesamtnachfrage abbilden. 

Die Aussagen zu den im Nahverkehrsplan 2013 dargestellten Pendlerzahlen, sind im 

Wesentlichen noch aktuell. Die aktualisierten Zahlen sind in folgender Abbildung darge-

stellt (Stand 2019). 

Orte mit hohen Einpendlerzahlen sind Bad Kreuznach, Ingelheim, Idar-Oberstein und 

Bingen. Mehr Ein- als Auspendler weisen außerdem folgende Gemeinden auf: Bad 

Sobernheim, Kirn, Birkenfeld, Langenlonsheim, Meisenheim, Baumholder, Gensingen 

und Waldlaubersheim. In allen übrigen Orten überwiegen die Auspendler. 

Wichtigstes Ziel insbesondere aus den Gemeinden im Landkreis Mainz-Bingen und aus 

Bad Kreuznach ist die Stadt Mainz. Die stärksten Pendlerströme sind die zwischen 

Ingelheim und Mainz in beide Richtungen. 

Die Betrachtung der Pendlerströme in die rechtsrheinischen Gebiete Wiesbaden, Frank-

furt am Main und Rüsselsheim zeigen, dass die Pendlerströme nach Frankfurt am Main 

im Wesentlichen von den östlichen Gemeinden des Landkreises Mainz-Bingen ausge-

hen. Weitere starke Ströme von und nach Wiesbaden kommen aus den größeren Städ-

ten Ingelheim, Bingen und Bad Kreuznach. Sie sind überwiegend durch den SPNV ab-

gedeckt. 

Die einzigen Pendlerströme aus den Landkreisen Bad Kreuznach und Birkenfeld mit ei-

nem Potenzial über 50 Personen stammen aus den Städten Bad Kreuznach und Idar-

Oberstein. Für diese Landkreise stellt Frankfurt am Main nur ein untergeordnetes Ziel 

für die Pendler dar.  

Die Pendlerströme 2019 im Gebiet des RNN sind der Abbildung 6 zu entnehmen. 

In den Nahverkehrsplänen der Landkreise sind die Ströme detaillierter dargestellt. 
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Quelle: Bundesagentur für Arbeit: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Ein- und 

Auspendler nach Gemeinden), 2019 

Abbildung 6: Pendlerströme (größer als 10 Personenfahrten) RNN 
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3 Anforderungsprofil 

Mit der Festlegung des Anforderungsprofils als Basis für den Nahverkehrsplan und der 

damit verbundenen Definition eines Zielzustandes für den ÖPNV wird die Grundlage für 

die Analyse und zur Definition von Maßnahmen geschaffen. 

Grundlage für die Festlegung ist die Fortschreibung der Standards des Nahverkehrs-

plans 2014 des ZRNN auf der Grundlage des zwischenzeitlich beschlossenen ÖPNV-

Konzeptes. Ziel ist die Entwicklung einer Rahmenkonzeption zur Bedienungs- und zur 

Beförderungsqualität. Auf dieser Grundlage wurden sowohl die Bedienungsstandards 

als auch die Qualitätsstandards des ÖPNV überarbeitet. Wichtiger Schwerunkt dieser 

Fortschreibung ist auch die Herstellung der Barrierefreiheit. 

Im Anforderungsprofil werden verkehrliche Ziele und Angaben zur angestrebten ÖPNV-

Qualität definiert. Dieser Katalog stellt einen verbindlichen Rahmen für die künftige Aus-

gestaltung des ÖPNV dar. 

Somit werden die Mindestanforderungen insbesondere im Bereich der Bedienungsqua-

lität differenziert nach Räumen und Verkehrszeiten und insbesondere in Abhängigkeit 

von der Raumstruktur und der Gesamtverkehrsstärke festgelegt. Qualitätskriterien müs-

sen operational und damit überprüfbar sein.  

Für die einzelnen Merkmale werden Standards definiert, um einerseits die Ziele der an-

gestrebten ÖPNV-Qualität festzulegen und um andererseits das bestehende Angebot 

konkret untersuchen zu können und Maßnahmen abzuleiten. Daher können die Merk-

male in zwei Gruppen eingeteilt werden, die im Nahverkehrsplan unterschiedlich zu be-

handeln sind (s. Tabelle 4): 

Ô Für einen Teil der Merkmale werden auf Basis der vorgegebenen Standards 

Schwachstellen im ÖPNV-Angebot analysiert und der Handlungsbedarf zur Errei-

chung der Standards definiert. Diese Merkmale lassen sich anhand von Messgrö-

ßen quantitativ beschreiben, wie z.B. Bedienungshäufigkeit anhand von Fahrten-

zahlen auf definierten Relationen oder die Schnelligkeit anhand von Reisezeiten. 

Ô Andere Merkmale wie Sauberkeit, Sicherheit, Haltestellenausstattung oder Fahr-

zeugausstattung lassen sich vorwiegend qualitativ beschreiben. Hier werden Stan-

dards, die als Ziel für die weitere Entwicklung des ÖPNV dienen sollen, definiert. 

Kategorie  Merkmal  

Verkehrserschließung Erschließung - Fußläufiger Einzugsbereich 

der Haltestellen 

Erreichbarkeit ausgewählter Zielgebiete 

Angebotsqualität 

 

Bedienungshäufigkeit 

Umsteigehäufigkeit 

Verknüpfungspunkte 
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Kategorie  Merkmal  

Bedienungsqualität Fahrzeuge 

Betrieb 

Anschlusssicherung 

Fahrpersonal 

Fahrgastzählungen und -erhebungen 

Bedarfsverkehre 

Haltestelleninfrastruktur 

Marketing 

Tarif 

Vertrieb 

Tabelle 4: Mindeststandards im ÖPNV - Überblick 

Im Folgenden werden für die quantifizierbaren Merkmale des Anforderungsprofils Mess-

größen festgelegt, sowie werden Kriterien für die qualitativen Merkmale benannt. 

3.1 Raumspezifische Strukturierung der Verkehrsrelationen 

Die Aufgabenträger haben das Ziel, für alle Städte und Gemeinden ein an der Raum-

struktur orientiertes ausgewogenes und finanzierbares ÖPNV-Angebot zu sichern. Eine 

Angebotsgestaltung, die im ganzen Verbundraum eine identische Bedienungsqualität 

vorsieht, ist unrealistisch. Das ÖPNV-Angebot muss entsprechend der Siedlungsstruk-

tur geplant werden. Um die einzelnen Quell-Ziel-Relationen im Raum entsprechend ein-

teilen und bewerten zu können, ist eine Untergliederung und Charakterisierung des 

Raumes notwendig. Die im unten folgenden Anforderungsprofil beschriebenen Untersu-

chungsmerkmale beziehen sich teilweise auf die Betrachtung von Quell-Ziel-Relationen, 

wie beispielsweise die Untersuchung der Schnelligkeit oder der Fahrtenhäufigkeiten. 

Hierfür wird die Kategorisierung der Relationen entsprechend ihrer Bedeutung im zent-

ralörtlichen Gefüge und der Gesamtverkehrsnachfrage vorgenommen. Die alleinige Zu-

ordnung entsprechend der zentralörtlichen Einteilung ist nicht ausreichend, da hier 

kreisüberschreitende Beziehungen nicht berücksichtigt werden. Zudem sind Orte häufig 

nicht zu dem ihnen zugeordneten Grundzentrum, sondern zum näher gelegenen nächs-

ten Grund- oder Mittelzentrum hin orientiert. 

In der Grundstruktur wurden die Einteilung der Relationen aus dem NVP 2014 über-

nommen und aufbereitet. Hintergrund der Veränderungen ist das vorgesehene einheitli-

chere Angebot und neuere Erkenntnisse zu Verkehrsströmen. Unterschieden wird nach 

wie vor zwischen Achsen, Verbindungen und Verflechtungen.  

Die Relationen aus den früheren Nahverkehrsplänen konnten teilweise übernommen 

werden, jedoch wurden sie angepasst. Aufgrund des durchgehend besseren Angebots 

konnte die Unterscheidung zwischen Verflechtung 1 und 2 entfallen, da gerade die 
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Bedienungshªufigkeit deutlich erhºht wurde. Daf¿r konnte eine neue Kategorie ĂRuf-

busrelationñ eingef¿hrt werden. 

Es wird folgende Einteilung angesetzt: 

Achse: 

Ô Relationen hoher Gesamtverkehrsnachfrage, insbesondere zwischen Mittelzen-

tren und sonstigen Orten mit hohem ÖPNV-Potenzial 

Verbindung: 

Ô Anschluss der übrigen zentralen Orte und größeren Ortsteile an das ÖPNV-

Netz und Verbindung mit den höherrangigen Zentren sowie untereinander 

Verflechtung  

Ô Relationen zwischen Ortsteilen und ihrem übergeordneten Zentrum nächster 

Ordnung. 

Rufbusrelation 

Ô Relation, die durch ein Rufbusangebot bedient wird 

Die so festgelegte Einteilung ist in Abbildung 7 abgebildet.  

Die Informationen und Kenngrößen zu den Bezirken sowie die Auswertungen aller da-

mit abbildbaren Quell-Ziel-Relationen (von jeder Zelle zu jeder anderen - ca. 190.000 

Relationen) wurden im Netzmodell sowie in einem Datenbanksystem verwaltet. Näher 

untersucht wurden dann die mit einer Relationskategorie versehenen Quell-Ziel-Relatio-

nen. 
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Abbildung 7: Relationskategorien 
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3.2 Bedienungsstandards im ÖPNV als Mindeststandard 

3.2.1 Fußläufiger Einzugsbereich der Haltestellen  

Zur Gewährleistung der Erschließung werden Richtwerte für Einzugsradien der Halte-

stellen definiert. Hierbei werden zunächst keine topographischen Besonderheiten be-

rücksichtigt, die ein schnelles Erreichen der Haltestelle trotz geringem Einzugsradius 

verhindern (z.B. Steigungen, umwegige Fußwegführung). Dies wird in der Schwachstel-

lenanalyse ggf. im Einzelfall berücksichtigt (z.B. Steigungen, Querung von Bahnstre-

cken oder Flussläufen). 

Alle Siedlungen mit mehr als 50 Einwohnern sollen erschlossen werden, jedoch muss 

im Einzelfall entschieden werden, ob dies bei sehr kleinen Siedlungen mit vertretbarem 

Aufwand möglich ist. Zudem sollen noch kleinere Siedlungen erschlossen werden, 

wenn dies die Schülerbeförderung erfordert. 

 

Tabelle 5: Mindeststandards Einzugsbereiche der Haltestellen 

Die Werte basieren auf den Angaben des 2014 beschlossenen Nahverkehrsplans des 

ZRNN sowie Erfahrungswerten und Anforderungen in vergleichbaren Räumen. 

Die Festlegung dieser Werte geschieht zunächst unabhängig von der Häufigkeit eines 

Verkehrsangebots an den entsprechenden Haltestellen. 

3.2.2 Erreichbarkeit des Mittelzentrums 

Hinsichtlich der Erreichbarkeit werden maximale Beförderungszeiten definiert, innerhalb 

derer für Fahrgäste von ihrem Wohnort aus mit dem ÖPNV das nächste Mittelzentrum 

zu erreichen sein soll: 

Einzugsbereich (Luftlinienentfernung) zur nächsten ÖPNV -Haltestelle  

Siedlungsfläche  Bahn   Bus  

Zentrum*   1000m  300-400m 

Gemeinde   1000m  600m 

* Stadtgebiete Ingelheim am Rhein, Bingen am Rhein, Bad Kreuznach und Idar-Oberstein (Kern-

stadt) 

Begründete Ausnahmen sind zulässig. 
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Tabelle 6: Mindeststandards Maximale Beförderungszeit zum nächsten Mittelzentrum 

3.2.3 Bedienungshäufigkeit 

Im Vergleich zu den früheren Fortschreibungen des Nahverkehrsplans kann auf Grund-

lage des ÖPNV-Konzeptes eine deutlich verbesserte Bedienungshäufigkeit abgebildet 

werden. Auch wenn die Bedienung im Schülerverkehr nach wie vor insbesondere im 

ländlichen Raum von besonderer Bedeutung ist, wird nun doch über weite Teile des 

Verkehrsraums eine durchgängig vertaktete Bedienung vorgesehen. Ergänzt wird diese 

durch eine Reihe von nachfrageorientierten Anrufverkehren.   

Die Anforderungen wurden in Anlehnung an die Vorgaben des Buskonzeptes festge-

legt. Im Gegensatz zu früheren Fortschreibungen des NVP kann jetzt auf eine Taktung 

verwiesen werden und nicht mehr nur auf Mindestfahrtenzahlen in einem Bedienungs-

zeitraum. Dennoch werden die Bedienungszeiträume in den bisherigen Stundengrup-

pen beibehalten, da sie die Verkehrszeiten (Haupt- Neben- und Schwachverkehrszeit) 

gut abbilden. Die Mindestanforderungen sind der Tabelle zu entnehmen.  

 

Tabelle 7: Mindeststandards Fahrtenhäufigkeit (Montag-Freitag) 

Maximale Beförderungszeit zum Erreichen des nächsten Mittelzentrums:  

60 Minuten  

Begründete Ausnahmen sind zulässig (z.B. bei flexibler Bedienung). 

Im Landkreis Mainz -Bingen  beträgt die Maximale Beförderungszeit zum Er-
reichen des nächsten Mittelzentrums mit Ausnahme des Gebiets der Ver-
bandsgemeinde Rhein -Nahe 30 Minuten  
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Tabelle 8: Mindeststandards Fahrtenhäufigkeit (Wochenende) 

In der Stadt Bad Kreuznach gilt aufgrund der Anschlusssituation zum Schienenverkehr 

Montag bis Freitag zwischen 07:30 Uhr und 18:30 Uhr die Vorgabe eines 20-Minuten-

Taktes. 

Bedeutung für die Schwachstellenanalyse 

Da viele Verkehrsrelationen von mehreren Linien bedient werden, soll die Bewertung 

des ÖPNV-Angebots nicht allein aus einer Betrachtung von Strecken und Linien erfol-

gen, sondern anhand der kategorisierten Quell-Ziel-Relationen, die die Verkehrsbezie-

hungen im Untersuchungsraum repräsentieren. Die Bedienungshäufigkeit wird auf für 

Montag bis Freitag auf die genannten Mindestanforderungen hin überprüft. Wenn auf-

grund der örtlichen Nachfragestruktur das Angebot über diesen Mindestanforderungen 

liegt, so bleibt dies von der Analyse unberührt. 

Bei erkennbaren Mängeln wird im Rahmen der Maßnahmendefinition im Einzelfall ge-

prüft, ob eine Bedienung mit wirtschaftlich vertretbarem Aufwand möglich ist. 

3.2.4 Umsteigehäufigkeit 

Jede wichtige Fahrtbeziehung sollte so direkt wie möglich erfolgen. Umsteigevorgänge 

können jedoch insbesondere erforderlich werden, wenn ein Wechsel zwischen Ver-

kehrssystemen nötig ist. Dies ist z.B. immer dann der Fall, wenn Zubringerlinien zu 

Hauptlinien bestehen. Daher wird festgelegt: 

 

Tabelle 9: Mindeststandards Maximal notwendige Umsteigevorgänge 

Auf allen kategorisierten Relationen soll maximal ein Umsteigevorgang not-
wendig sein  

Begründete Ausnahmen sind zulässig (z.B. bei flexibler Bedienung). 
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3.2.5 Verknüpfungspunkte 

Zwischen ÖPNV-Linien 

Die öffentlichen Verkehrsmittel sollen untereinander zeitlich gut verknüpft sein. Dies be-

trifft insbesondere die Verbindungen zur Schiene sowie zu den regionalen Hauptlinien. 

Bei der Verwirklichung integraler Taktfahrpläne wie dem Rheinland-Pfalz-Takt, beste-

hen an definierten Knotenpunkten kurze Umsteigezeiten. 

Es werden Verknüpfungspunkte festgelegt, an denen die Fahrpläne und Taktfolgen der 

zu verknüpfenden Verkehrsmittel so aufeinander abgestimmt sind, dass in der Regel 

ein Anschluss innerhalb einer Übergangszeit von maximal 10 Minuten gewährleistet ist. 

Dabei sollen sich die Fahrpläne an den nachfragestärksten Relationen und den Zeiten 

der Hauptlastrichtung ausrichten. Durch entsprechende Kommunikationsmittel zwischen 

den verschiedenen Verkehrsträgern des ÖPNV und SPNV ist das Umsteigen auch bei 

Verspätungen des SPNV zu gewährleisten. 

Zwischen IV und ÖPNV (P+R / B+R) 

Zur Sicherung des Übergangs zwischen dem MIV und dem ÖPNV sollen an wichtigen 

Haltepunkten der Schiene P+R-Anlagen errichtet werden. B+R-Anlagen sind an allen 

Schienenhaltepunkten sowie möglichst an Busverknüpfungspunkten mit größerem Ver-

kehrsaufkommen einzurichten. 

3.3 Qualitätsstandards als Mindestanforderung 

Grundsätzlich wird darauf hingewiesen, dass die DIN-Normen DIN 32975: 2009-12 ĂGe-

staltung visueller Informationen im ºffentlichen Raum zur barrierefreien Nutzungñ und 

DIN 32984: 2023-04 ĂBodenindikatoren im ºffentlichen Raumñ sowie der Leitfaden des 

Landesbetriebs Mobilität Rheinland-Pfalz ĂLeitfaden f¿r die barrierefreie Gestaltung von 

Verkehrsflªchenñ zu ber¿cksichtigen sind, insbesondere bei der Gestaltung von Halte-

stellen und Fahrzeugen sowie bei der Bereitstellung von Informationen. 

3.3.1 Haltestellenausstattung 

Als Visitenkarte des ÖPNV sollen Haltestellen funktionstüchtig sein und je nach Klassifi-

zierung über Grund- und Zusatzausstattungen verfügen. 

Die Klassifizierung unterscheidet zwei Kategorien für Bahnhaltepunkte/Bahnhöfe, 

Ô Regionalbahn-/S-Bahnhalt und 

Ô RE-Halt 

und drei Kategorien für Haltestellen des Busverkehrs, 

Ô Haltestelle ohne Aufenthaltsfunktion 

Ô Haltestelle mit Aufenthaltsfunktion und 
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Ô Haltestelle mit wesentlichen Verknüpfungen (Bus-Bus). 

In Tabelle 10 sind die Ausstattungsmerkmale aufgelistet. Ergänzt wird dies durch die 

Ausstattung, die speziell der Barrierefreiheit dient. Die Ausbaustufen hierzu sind im Ka-

pitel 6 beschrieben. Im Wesentlichen ist die übrige Ausstattung kommunale Angelegen-

heit, kann jedoch vertraglich geregelt auch vom Verkehrsunternehmen übernommen 

werden (z.B. Wartehäuschen), grundlegende Aufgaben des Verkehrsunternehmens 

sind in Abschnitt 3.3.7 geregelt. Die Ausstattungskriterien für Bahnhaltepunkte und 

Bahnhöfe werden an dieser Stelle nachrichtlich aufgeführt, da die Vorgaben durch den 

ZÖPNV erfolgen. 

Für jeden Bahnhof soll eine Bushaltestelle als Haltestelle für Schienenersatzverkehre 

ausgewiesen werden. Der Busersatzverkehr soll an dieser Haltestelle an einer (Bus-

bahnhof) bzw. zwei (Richtungshaltestellen) Haltepositionen durchgeführt werden. Diese 

Bushaltestellenposition(en) sind mit dem SEV-Emblem zu kennzeichnen und am Bahn-

hof soll ein Plan dem Fahrgast den Fußweg zu diesen Haltestellen zeigen. 

 SPNV Bus  

                       Haltestellenbezeichnung  
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Aufenthalt   

Mülleimer, Ascher X X   X X 

Sitzgelegenheit X X E X X 

Witterungsgeschützte Wartegelegenheit X X E E X 

Geschlossener Warteraum         

Informationen   

Haltestellenschild (reflektierend) X X X X X 

Beschilderung der Haltestellen im Ort X X   E 

Wegweisung zu Bahnsteigen, Aushang, 

etc, 
X X    

Statische Richtungsanzeige (bei Bedarf dy-

namisch) 
     

Dynamische Fahrgastinformation (DFI) X X   X 

Lautsprecheransagen X X    

Uhr     X 

Fahrpläne abfahrender Züge / Busse X X X X X 

ÖPNV-Liniennetzplan   E X X 

Tarifinformationen    X X 
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 SPNV Bus  

                       Haltestellenbezeichnung  
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Umgebungsplan / Ortsplan   E E X 

SEV-Abfahrtslageplan X X    

Inforationen über Veranstaltungen /Touris-

tik 
    E 

Sicherheit   

Beleuchtung X X E X X 

Videoüberwachung E E    

Bahnsteig- und Bordsteinhöhe (cm) 55/76 55/76 18*** 18*** 18*** 

Service   

Toiletten (behindertengerecht)     E 

Wickelraum  E    

Fahrscheinverkauf   

Fahrausweisautomat X X   E 

Verknüpfung   

Abstellanlage Pkw (Park+Ride) * X X   E 

Abstellanlage Fahrräder (Bike+Ride) ** X X   E 

Abschließbare Fahrradboxen E E    

X: Bestandteil des Standards, E = im Einzelfall zu prüfen, 55 = mindestens 55 cm 

* bei P+R-Anlagen ist das Angebot nach Bedarf und verfügbarer Fläche auszurichten 

** B+R-Anlagen sind überdacht, beleuchtet und mit Bügelausführung herzustellen 

*** entsprechend der Kategorisierung und Priorisierung des Ausbaus 

Tabelle 10: Haltestellenausstattung 

3.3.2 Fahrzeuge 

Fahrzeugkategorien 

Die zulässigen Fahrzeugkategorien sind in Fahrzeugkategorie A und B unterteilt, wobei 

B-Fahrzeuge nur für Verstärkerfahrten im Schulverkehr zulässig sind.  

Fahrzeugausstattung 

Alle Fahrzeuge müssen barrierefrei zugänglich sein (Niederflurfahrzeuge oder Hublift). 

Die Fahrzeugkapazitäten sind ausreichend zu bemessen: 
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Ausstattungskriterien und Mindestanforderungen für alle eingesetz-

ten Fahrzeuge  

Kategorie A  Kategorie B  

Fahrzeugalter  

(bezogen auf das jeweilige Fahrplanjahr, maßgeblich ist der Monat der 

Erstzulassung) 

  

Maximales Alter    

10 Jahre X  

20 Jahre  X 

Technische Merkmale    

Türen    

Anzahl: mindestens 2, für Gelenkfahrzeuge mindestens 3, für Klein- und 

Minibusse mindestens 1 
X X 

Breite: bei Standardbussen mindestens eine Tür mit einer lichten Durch-

gangsbreite von mindestens 1.200 mm sowie eine Tür von mind. 850 mm 

Durchgangsbreite 

X X 

Ein- und Ausstieg    

Absenkvorrichtung (Kneeling) als elektropneumatisches System zur Fahr-

zeugabsenkung an der Einstiegsseite; Absenkbarkeit der Einstiegskante 

um 60-80 mm aus der Fahrstellung von 320 mm bis 360 mm 

X  

Rampe/Hublift für mobilitätseingeschränkte Fahrgäste und/oder Kinder-

wagen an der breiten Tür. Diese ist an den Haltestellen auf Anforderung 

durch mobilitätseingeschränkte Personen einzusetzen. 

X X 

Podestloser Durchgang zwischen den Türen (stufenloser Mittelgang ein-

schließlich Stehperron) 
X X 

Ausreichende Anzahl und gut erreichbare Haltewunschtaster (innen). Die 

Farbgestaltung der Haltewunschtasten muss kontrastreich ausgeführt 

sein, damit diese für sehbehinderte Fahrgäste erkennbar sind. 

X X 

ĂWagen hªltñ-Anzeige: muss im gesamten Fahrgastraum gut einsehbar 

sein 
X X 

Fahrgastkomfort und -sicherheit    

Sitzplätze    

Sitzabstand mindestens 700 mm X  

Sitzabstand mindestens 680 mm  X 

Ausreichende Polsterung und Höhe der Rückenlehne X  

Sondernutzungsflächen, Stehperron    

Ausgewiesene Sondernutzungsfläche mit Einstiegshilfe für Rollstühle/Kin-

derwagen/Fahrräder nach VDV-Richtlinie 230/231, Rückenstütze im Be-

reich des Perrons. 

X X 

Ausgewiesene Sitzplätze für mobilitätseingeschränkte Fahrgäste in Tür-

nähe mit Haltewunschtaste 
X X 

Kontrastreiche Farbgestaltung oder Farbmarkierung von orientierungsre-

levanten Einrichtungselementen des Innenraums 
X X 

Gefahrenstellen müssen durch starke optische Kontraste hervorgehoben 

werden. 
X X 
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Ausstattungskriterien und Mindestanforderungen für alle eingesetz-

ten Fahrzeuge  

Kategorie A  Kategorie B  

Sicherheit    

Ausreichende Innenraumbeleuchtung, der Türbereich ist bei geöffneten 

Türen zusätzlich auszuleuchten. 
X X 

Wegfahrsperre bei geöffneten Türen (Türsicherung) X X 

An den Fahrgastsitzen, an denen keine Haltestangen vorhanden sind, 

sind gangseitig auf beiden Seiten des Ganges Haltegriffe vorzuhalten, die 

von den im Gang stehenden Fahrgästen gut erreicht werden können. 

X X 

Heizung, Lüftung, Klimatisierung    

Heizung (Fahrgastraum und Fahrerplatz) X X 

Klimaanlage (Fahrgastraum und Fahrerplatz), die folgende Vorgaben er-

füllt: Temperatur- und Regelungsvorgaben bei Heiz- und Kühlbetrieb ge-

mäß VDV-Schrift 236, gleichmäßige Temperaturverteilung im Bus (vorne-

mitte-hinten) 

X X 

Ausreichende Belüftung von Fahrgastraum und Fahrerplatz, auch bei 

Ausfall der Klimaanlage 
X X 

Fahrgastinformation im Fahrzeug    

Optische Haltestellenanzeige (elektronische Anzeige der nächsten Halte-
stelle) im Wageninnenraum X X 

Akustische Haltestellen- und Umsteigeansage über Sprachspeicher (digi-

tales Ansagegerät) 
X X 

Bordmikrofon für Ansagen an die Fahrgäste im Wageninneren X X 

Fahrgastinformation am Fahrzeug    

Linienbeschilderung außen als auch bei Dunkelheit gut lesbare elektroni-

sche Vollmatrixanzeige: 

Fahrzeugfront: Linienbezeichnung, Fahrtziel 

Einstiegsseite: Linienbezeichnung, Linienverlauf 

Fahrzeugheck: Linienbezeichnung 

X X 

Bordrechner/Fahrkartenverkaufsgerät    

Bordrechner zur Lieferung von Echtzeitdaten an die RNN GmbH und 

LSA-Beeinflussung 
X X 

Funkgerät (Sprechfunk, Bündelfunk, Mobiltelefon o.ä.) zur Kommunika-

tion zwischen Fahrpersonal und Betriebsleitung 
X X 

Verkaufsbereiter elektronischer Fahrkartendrucker X X 

Fahrzeuggestaltung    

Landeseinheitliches Design X  

Tabelle 11: Ausstattungskriterien und Mindestanforderungen für alle eingesetzten Fahrzeuge  

Anforderungen an die Fahrzeuge  

Ô Alle eingesetzten Fahrzeuge müssen sich stets in verkehrssicherem Zustand befin-

den. Die vorgeschriebenen Steuerungselemente und Sicherheitsausstattungen 

müssen stets funktionsfähig und gekennzeichnet sein. Die Fahrzeuge müssen zu 

jedem Zeitpunkt den gesetzlichen Vorschriften der BOKraft und StVZO 
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(insbesondere § 35 StVZO) sowie den dazu erlassenen Unfallverhütungsvorschrif-

ten entsprechen. Die aktuellen EURO-Normen sind verpflichtend zu beachten. 

Ô Das Verkehrsunternehmen hält zudem eine mobile Einheit vor, welche bei Unfällen 

oder Fahrzeugdefekten vor Ort technische Hilfe leistet. Sie hat innerhalb von 45 Mi-

nuten vor Ort zu sein. 

Ô Die Mindestanforderungen, die bestimmungsgemäß in Betrieb sein müssen, bezie-

hen sich auf alle Fahrzeugkategorien, also auf Regelfahrzeuge und Ersatzfahr-

zeuge.  

Fahrzeuggestaltung 

Die Fahrzeuge sind innen und außen gemäß den verbundweiten Vorgaben zur Gestal-

tung von Bussen zu gestalten. Hiervon ausgenommen sind Innenräume der Gebraucht-

fahrzeuge der Fahrzeugkategorie B. 

Sauberkeit und Schadensfreiheit 

Ô Das Verkehrsunternehmen verpflichtet sich, die Fahrzeuge stets im verkehrs- und 

betriebssicheren sowie ordnungsgemäßen, sauberen und gepflegten Zustand zu 

halten. Eine Außenwäsche der Fahrzeuge ist mindestens einmal pro Woche durch-

zuführen, bei Bedarf häufiger. 

Ô Zum täglichen Betriebsbeginn haben die Fahrzeuge innen und außen sauber zu 

sein.  

Ô Die Fahrzeuge müssen innen und außen schadensfrei sein.  

Ô Um das subjektive Sicherheitsempfinden der Fahrgäste positiv zu beeinflussen, 

sind die Fahrzeuge übersichtlich und hell zu gestalten. Die Beklebung von Fenster-

scheiben mit Werbefolien ist nicht zulässig. Der ungehinderte Durchblick durch die 

Fensterscheiben ist zur besseren Orientierung der Fahrgäste und für einen optima-

len Lichteinfall zu gewährleisten. 

Ô Beschädigte Aushänge oder Mitteilungen in den Fahrzeugen sind unverzüglich zu 

ersetzen.  

Der Aufgabenträger hat das Recht, durch eigenes Personal oder durch ihn beauftragte 

Dritte, die Qualität des Verkehrs und des Fuhrparks unangekündigt zu überprüfen.  

WiFi (WLAN) 

Fahrzeuge der Fahrzeugkategorie A sind mit einem für die Fahrgäste kostenlosen 

WLAN-Zugang auszurüsten (WLAN-Router mit leistungsfähiger Antenne für den Über-

landverkehr). Die Wahl des WLAN-Anbieters obliegt dem Verkehrsunternehmen. Der 

WLAN-Zugang ist nicht über Zwangswerbung zu schalten. Auf den vorhandenen 

WLAN-Zugang ist mit gängigen Symbolen (Aufkleber an den Eingangstüren) hinzuwei-

sen. 
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3.3.3 Betrieb 

Anforderungen 

Ô Während der Betriebszeiten eines jeden Verkehrstages muss eine Zentrale besetzt 

sein, die den fahrplanmäßigen Betriebsablauf gewährleistet, für den Aufgabenträ-

ger, den RNN und das Fahrpersonal stets erreichbar sein (auch in Urlaubs- und 

Krankheitszeiten).  

Ô Die Zentrale informiert das Fahrpersonal unverzüglich über die aktuelle Verkehrssi-

tuation, wie z.B. Umleitungen, Haltestellenverlegungen, etc. 

Ô Es gelten besondere Vorgaben für die Beförderungsqualität im Kindergartenver-

kehr. 

Berichts- und Meldepflichten 

Ô Nicht erbrachte Leistungen sind dem Aufgabenträger und dem Verkehrsverbund zu 

melden.  

Ô Geplante Fahrplanänderungen sind rechtzeitig, d.h. mindestens fünf Tage vor In-

krafttreten der Änderungen bzw. bei kurzfristig angekündigten Maßnahmen unver-

züglich nach Bekanntwerden des Ereignisses durch das Verkehrsunternehmen zu 

kommunizieren 

Betriebsstörungen, allgemeines 

Ô Das Verkehrsunternehmen trägt dafür Sorge, dass die vereinbarte Betriebsleistung 

auf der Grundlage des aktuellen Fahrplans, der Tarif- und Beförderungsbestimmun-

gen sowie der Qualitätsanforderungen in zuverlässiger und ordnungsgemäßer 

Weise erbracht und die ihm nach dem Personenbeförderungsgesetz obliegende Be-

triebs- und Beförderungspflicht (§§ 21, 22 PBefG) beachtet wird.  

Ô Fahrten, die über 30 Minuten verspätet sind, gelten als ausgefallen, ebenso Fahr-

ten, bei denen an zwei aufeinanderfolgenden oder sämtlichen Haltestellen vor der 

im Fahrplan angegebenen Zeit abgefahren wird bzw. eine oder mehrere regulär zu 

bedienende Haltestellen ausgelassen werden.  

Ô Sollte es zu einer Betriebsstörung kommen, hat das Verkehrsunternehmen alle 

Maßnahmen zu ergreifen, um den geltenden Fahrplan so weit als möglich sicherzu-

stellen und die Zielerreichung des Fahrgastes zu gewährleisten (Betriebsstörungs-

management). Das Verkehrsunternehmen hat die Leistung so anzupassen, dass 

die Fahrgäste auf der jeweiligen Linie so wenig wie möglich beeinträchtigt und die 

vereinbarten Fahrplanvorgaben so weit als möglich eingehalten werden.  

Ô Zur Sicherung der Durchführung des Betriebes hat das Verkehrsunternehmen ein 

Notfall- und Störungsmanagement vorzuhalten, das im Bedarfsfall den kurzfristigen 

Einsatz von Ersatzfahrzeugen ermöglicht.  
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Ô Als Betriebsstörung gelten der Ausfall einer fahrplanmäßig geschuldeten Leistung, 

sowie Verspätungen ab 15 Minuten oder Verspätungen, die dazu führen, dass An-

schlüsse nicht mehr gehalten werden können.  

Ersatzbeförderung 

Bei Betriebsstörungen ist der Auftragnehmer zu einer Ersatzbeförderung verpflichtet.  

Beschwerdemanagement 

Ô Die Annahme und Bearbeitung von Beschwerden liegt im Verantwortungsbereich 

des Verkehrsunternehmens und ist in Abstimmung mit dem Aufgabenträger wahrzu-

nehmen.  

Ô Beschwerden sind innerhalb von zwei Wochen zu bearbeiten. Dem Beschwerdefüh-

rer ist die Antwort in kunden- und serviceorientierter Form mitzuteilen.  

Ô Das Verkehrsunternehmen muss für Kundenanfragen zu den Themenbereichen 

Fundsachen, Fahrtausfälle und Verspätungen telefonisch während der gesamten 

Betriebsdauer erreichbar sein.  

Fahrgastinformation 

Ô Fahrgäste sind vor, während und nach der Reise umfassend mit Informationen für 

Fahrten im Regel- sowie Störungsfall und im Falle von Ersatzverkehren zu versor-

gen. Die Elemente der Fahrgastinformation müssen für alle Fahrgäste und potenzi-

ellen Kunden verständlich, vollständig, schnell zugänglich und aktuell sein. Auch 

Personen mit eingeschränkter Wahrnehmungsmöglichkeit oder Mobilität soll der Zu-

gang zur Fahrgastinformation in visueller wie in akustischer Form möglich sein. 

Ô Zur Gewährleistung einer betreiberübergreifenden Information der Bevölkerung 

über das Fahrplanangebot unterhält der Verkehrsverbund (oder beauftragte Dritte) 

eine elektronische Fahrplanauskunft über das Internet und erstellt verschiedene ge-

druckte Fahrplanveröffentlichungen oder stellt diese zum Download bereit. 

Ô Die Verkehrsunternehmen halten Echtzeitsysteme (RBL/ITCS/RegioRBL/ RBLlight-

System) vor. Diese müssen den Anforderungen aus der VDV-Schrift 730 (Qualitäts-

anforderungen zur DFI-Versorgung) hinsichtlich der Aktualität der Telegramme von 

Standardsystemen genügen und das Verkehrsunternehmen liefert hieraus Daten an 

die Landesdatendrehscheibe. 

Ô Zur ordnungsgemäßen Soll-Datenversorgung sind tagesaktuelle Fahrplandaten im 

Format VDV 453/454 (aktuelle Versionen) an die Datendrehscheibe zu liefern. 

Ô Zur ordnungsgemäßen Versorgung mit Ist- und Prognosedaten sind diese im For-

mat VDV 453/454 (aktuelle Versionen) kontinuierlich an die Datendrehscheibe zu 

liefern. 
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3.3.4 Anschlusssicherung 

Ô Das Verkehrsunternehmen stellt sicher, dass die dargestellten Anschlussverbindun-

gen auch im Verspätungsfalle gewährleistet werden unter Beachtung der dort fest-

gelegten Regelungen. 

Ô Die Verkehrsmittel, die einen Anschluss aufzunehmen haben, sind verpflichtet, min-

destens 5 Minuten auf das verspätete Zubringer-Verkehrsmittel zu warten, sofern 

nichts anderes vorgeschrieben ist. 

Ô Abfahrten bei bereits bestehendem Sichtkontakt zum zubringenden Verkehrsmittel 

sind nicht zulässig.  

3.3.5 Fahrpersonal 

Erscheinungsbild des Fahrpersonals  

Es wird ein gepflegtes Erscheinungsbild des Fahrpersonals, das mindestens den fol-

genden Kriterien entspricht, erwartet:  

Ô Tragen einer einheitlichen, vom Arbeitgeber vorgegebenen und für das Fahrperso-

nal kostenfrei zur Verfügung gestellten Dienstkleidung. 

Ô Tragen eines Namensschildes, anhand dessen eine Identifizierung des Fahrperso-

nals für den Kunden erkennbar ist.  

Kompetenz des Fahrpersonals 

Das eingesetzte Fahrpersonal muss 

Ô die deutsche Sprache in Wort und Schrift beherrschen, 

Ô beim Einstieg Fahrausweisprüfungen durchführen, 

Ô die Gemeinsamen Beförderungsbedingungen und Tarifbestimmungen des RNN und 

alle in seinem Gebiet zur Anwendung kommenden Übergangs- und Verbundtarife 

kennen und anwenden, 

Ô den richtigen Fahrpreis für jede gewünschte Fahrtverbindung nennen und verkaufen 

können, 

Ô über die tariflichen Übergangsgebiete des RNN und über seine verbundweiten Son-

derangebote (z.B. Kombitickets) jederzeit richtig Auskunft geben können, 

Ô den Linienverlauf kennen (Namen und Reihenfolge der bedienten Haltestellen), 

Ô über Ortskenntnisse im Bereich des Linienverlaufs verfügen (Kenntnis wichtiger öf-

fentlicher Einrichtungen wie z.B. Sportanlagen, öffentliche Verwaltung, Museen, 

Schulen), 

Ô Auskünfte zu den Anschlüssen geben können, 

Ô bei Bedarf Ein- und Ausstiegshilfe leisten, insbesondere bei mobilitätseingeschränk-

ten Personen, 
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Ô die Rampe für mobilitätseingeschränkte Fahrgäste sicher bedienen können, 

Ô dafür Sorge tragen, dass in den Bussen stets ausreichend Informationsmaterial des 

Verbundes und der Aufgabenträger zu Verfügung steht (z. B. Broschüren), 

Ô sich kundenfreundlich und serviceorientiert verhalten, auch in Konflikt- und Stresssi-

tuationen 

Ô auf die Sauberkeit im Fahrzeug achten und Müll beseitigen, Meldungen zu Graffiti 

und Scratching sowie Vandalismus jeden Abend durchführen, um diese zu beseiti-

gen. 

Ô die allgemeinen Verhaltensregeln im Linienverkehr einhalten: Das Rauchen ist im 

Fahrzeug zu keinem Zeitpunkt gestattet, kein Telefonieren ï erlaubt sind Betriebs-

funk sowie telefonieren aus betrieblich notwendigen Gründen unter Beachtung von 

§ 23 Absatz 1a StVO und an Endhaltestellen ï und kein Radio hören. 

Qualifizierung 

Für das vom Verkehrsunternehmer im Fahr- und Vertriebsdienst einzusetzende Perso-

nal wird eine besondere Qualifizierung in Bezug auf die Fachkompetenz und die Ser-

viceorientierung verlangt.    

3.3.6 Bedarfsverkehre 

Fahrten kºnnen als ĂRufbusñ im Anruflinienbetrieb durchgeführt werden. Das heißt, 

dass diese Fahrten bedarfsgesteuert nach Fahrplan mit Linien- und Haltestellenbindung 

verkehren. 

Das Verkehrsunternehmen stellt die Disposition und Durchführung der Leistungen si-

cher und trägt Sorge für die Vorhaltung ausreichender Fahrzeugkapazitäten, ggf. durch 

Einsatz mehrerer Fahrzeuge. 

Übersteigt bei einem bedarfsgesteuerten Verkehr die angemeldete Nachfrage die ange-

botenen Fahrgastkapazitäten, so ist das Verkehrsunternehmen zu einer Ersatzbeförde-

rung verpflichtet. 

3.3.7 Haltestelleninfrastruktur (Verkehrsunternehmen) 

Die Verkehrsunternehmen sind für das Bereitstellen und Bewirtschaften der Haltestelle-

ninfrastruktur zuständig. Dieses umfasst die Beschaffung und Montage sämtlicher für 

das Aufstellen und Setzen der Masten und Anbringen der Schilder, Aushangflächen und 

digitalen Anzeigen notwendigen Teile und Elemente einschließlich des Einholens etwai-

ger notwendiger Genehmigungen. Die Schilderinhalte und -gestaltung sind vor der Frei-

gabe gegenüber dem Produzenten vom RNN freizugeben.  
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3.3.8 Marketing 

Unterstützung von Marketingmaßnahmen  

Das Verkehrsunternehmen unterstützt Werbeaktionen des Aufgabenträgers, von ihm 

beauftragte Dritte oder der Verkehrsverbünde und im Rahmen des regionalen Marke-

tings sowie des landesweiten Dachmarketings, indem es Plakate, Linienverlaufspläne, 

Broschüren etc., die es von den Aufgabenträgern oder von ihnen beauftragten Dritten 

zur Verfügung gestellt bekommt, in den Fahrzeugen und / oder an den Haltestellen zeit-

nah kostenfrei auslegt bzw. anbringt.  

Liniennummern, Produkt- und Haltestellenbezeichnungen  

Der RNN gibt für jede Linie und den zu veröffentlichen Fahrplan sowie für die Kenn-

zeichnung sämtlicher Fahrzeuge die Verkehrsmittel- und Produktbezeichnungen sowie 

die Haltestellen- und Bussteigbezeichnungen vor. In Abstimmung mit den Aufgabenträ-

gern gibt der RNN auch die Liniennummern vor. Das Verkehrsunternehmen hat diese 

Bezeichnungen zu nutzen. 

3.3.9 Tarif  

RNN-Verbundtarif inklusive Übergangstarife zu Nachbarverbünden 

Der Verkehrsunternehmen ist dazu verpflichtet, den jeweils gültigen RNN-Verbundtarif, 

bestehend aus dem RNN-Wabenplan, den Gemeinsamen Tarifbestimmungen und Be-

förderungsbedingungen inklusive der besonderen Bedingungen und den Regelungen 

zu (Übergangs-) Tarifen zwischen Verbund-/Kooperationsräumen (soweit diese im Ein-

zugsbereich der Verkehrsleistung gelten) anzuwenden und alle Relationen zu vertrei-

ben.  

Tarife für Linienabschnitte außerhalb des RNN-Verbundgebiets 

Auf den Linienabschnitten außerhalb der RNN-Verbundgebiets ist im Binnenverkehr der 

jeweilige im Nachbarverkehrsverbund gültige Verbundtarif anzuerkennen und zu vertrei-

ben. Das Verkehrsunternehmen muss daher diesen im Verbundgebiet eines Nachbar-

verkehrsverbundes gültigen Verbundtarif vertreiben können. 

Sondertarife und Dienstfahrkarten 

Der Verkehrsunternehmen hat weitere vom RNN vorgegebene Tarife und/oder tarifliche 

Sonderangebote anzuerkennen und anzuwenden.  

3.3.10 Vertrieb  

Verkaufsgeräte und Ausstattung  

Fahrscheine werden in jedem Fahrzeug über ein vom Fahrer zu bedienendes elektroni-

sches Fahrscheinverkaufsgerät vertrieben. Der Kunde kann die Fahrscheine mittels 

Barzahlung (Münzgeld und Banknoten) erwerben. Es gelten zudem zu jeder Zeit die 
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Vorschriften zu den Zahlungsmitteln (§7 Zahlungsmittel) der aktuellen RNN-Tarifbestim-

mungen. Optional kann zusätzlich eine kontakt- und bargeldlose Zahlungslösung in die 

Vertriebsgeräte integriert werden, die auch in Zukunft an Relevanz gewinnen könnte. 

Die Busdrucker sind vom Auftragnehmer zu programmieren und zu warten. Defekte Ge-

räte hat der Auftragnehmer unverzüglich, spätestens bis zu Beginn des nächsten Ein-

satztages, zu ersetzen. In den Fahrzeugen muss eine Möglichkeit vorgehalten werden, 

einen nach VDV-Schrift konfigurierten Barcode auszulesen. Im Aufgabenträgerschafts-

bereich der Stadt Mainz gelten die Vorgaben des Nahverkehrsplan der Stadt Mainz. 

Angebot 

Es ist das gesamte Fahrkartensortiment des RNN-Verbundtarifes inklusive der (Über-

gangs-) Tarife der/zu Nachbarverbünde/n, soweit diese im Einzugsbereich der Ver-

kehrsleistung gelten, anzubieten und so weit nicht bestimmte Fahrkartengattungen 

zentral nur durch ein vom RNN beauftragtes Verkehrsunternehmen oder durch den 

RNN selbst vertrieben werden.  

In den Bussen ist das gesamte Standardsortiment, wie z.B. von der Einzelfahrkarte 

über Mehrfahrtenkarte und Tageskarten bis zu Wochen- und Monatskarten für Jeder-

mann, Ausbildung und Monatskarten im 9-Uhr-Segment anzubieten. Nicht dazu zählen 

Jahreskarten und besonderen Fahrkarten.  

Der Aufgabenträger ist berechtigt, ein E-Ticket-System zu bestellen.  

Verkaufsstellen/Kundenbüro 

Jedes Verkehrsunternehmen hat mindestens eine Verkaufsstelle für Service- und Bera-

tungsleistungen sowie Vertrieb von Fahrkarten einzurichten und selbst zu betreiben.  

Informationsmaterial 

Der Aufgabenträger stellt im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel die benötigten 

Informationsmaterialien zum Tarif (Tarifbestimmungen, Tarifprospekte, Bestellscheine 

und Kundenkarten) kostenlos zur Verfügung. Die Verkehrsunternehmen informieren die 

Kunden mittels Auslage dieses Materials und der Fahrpläne in den Kundenbüros. 

3.3.11 Einhaltung von Tariftreue und Regelungen zur Überleitung des Perso-

nals im Falle eines Betreiberwechsels 

Für Vergaben von öffentlichen Aufträgen über Dienstleistungen im Bereich des öffentli-

chen Personenverkehrs auf Straße und Schiene gilt das Landestariftreuegesetz (LTTG) 

vom 1. Dezember 2010 (GVBI. S. 426ff.) in der jeweiligen Fassung. 

Aufgabenträger haben gemäß § 1 Abs. 4 LTTG im Rahmen der Vergabe eines öffentli-

chen Dienstleistungsauftrags im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Europä-

ischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 über öffentliche Personenver-

kehrsdienste auf Schiene und Straße und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 

1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates (ABl. EU Nr. L 315 S. 1) in der jeweils 
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geltenden Fassung Auftragnehmer auf der Grundlage von Artikel 4 Abs. 5 der Verord-

nung (EG) Nr. 1370/2007 dazu zu verpflichten, den Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-

mern, die zuvor zur Erbringung der Dienste eingestellt wurden, ein Angebot zur Über-

nahme zu den bisherigen Arbeitsbedingungen zu unterbreiten. 

Während der Laufzeit von Konzessionen für Nahverkehrsleistungen im eigenwirtschaft-

lichen Verkehr verpflichtet sich das Verkehrsunternehmen im Anwendungsbereich des 

Nahverkehrsplans, den Beschäftigten bei der Ausführung der Leistung mindestens das 

in Rheinland-Pfalz für diese Leistung in einem einschlägigen und repräsentativen mit 

einer tariffähigen Gewerkschaft vereinbarten Tarifvertrag vorgesehene Entgelt nach den 

tarifvertraglich festgelegten Modalitäten zu zahlen und während der Ausführungszeit 

Änderungen nachzuvollziehen. 

Nachunternehmen sind sorgfältig auszuwählen und insbesondere deren Angebote da-

raufhin zu überprüfen, ob sie auf der Basis der anzuwendenden Lohn- und Gehaltstarife 

kalkuliert sein können. 

Im Falle der Durchführung des Linienverkehrs durch Nachunternehmer oder Beschäf-

tigte eines Verleihers sowie Beschäftigte des Verleihers des Nachunternehmers ist die 

Erfüllung der Tariftreueverpflichtung durch die Nachunternehmer bzw. Verleiher sicher-

zustellen. 

Es sind vollständige und prüffähige Unterlagen über die eingesetzten Beschäftigten und 

deren gezahlten Entgelte in den Unternehmen bereitzuhalten, diese den zuständigen 

Behörden (Genehmigungsbehörde, öffentlicher Auftraggeber, Servicestelle LTTG) auf 

deren Verlangen hin vorzulegen und die Beschäftigten auf die Möglichkeit von Kontrol-

len hinzuweisen. 

Die Liste der Tarifverträge, die vom Arbeitsministerium als Verwaltungsvorschrift im Mi-

nisterialblatt der Landesregierung von Rheinland-Pfalz veröffentlicht wird, ist zur Kennt-

nis zu nehmen. 

3.3.12 Attraktive Arbeitsbedingungen und Fachkräftesicherung im Nahverkehr 

Um den öffentlichen Nahverkehr zukunftsfähig zu gestalten, sind attraktive Arbeitsbe-

dingungen und eine gezielte Fachkräftesicherung essenziell. Folgende Aspekte sind an-

zustreben: 

Ô Sicherstellung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes für das Fahrpersonal (z.B. 

Zugang zu Sanitär- und Pausenräumen für mobile Arbeitnehmer) 

Ô Mehr Investitionen in die Berufsausbildung (Fachkraft im Fahrbetrieb, Berufskraft-

fahrer und Eisenbahner im Betriebsdienst) 

Ô Erhöhung der Erwerbstätigkeit von Frauen / proaktiv mehr Teilzeitangebote für 

Frauen, Männer und Diverse für einen potenzialorientierten und lebenszyklusorien-

tierten Einsatz schaffen. 
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4 Analyse des ÖPNV ï Konzepts 

Im Folgenden werden zunächst das ÖPNV-Konzept selbst sowie das Vorgehen bei der 

Schwachstellenanalyse beschrieben. Hierzu werden im Anschluss raumübergreifende 

Analyseergebnisse aufgeführt. Die übrigen Ergebnisse werden in den Nahverkehrsplä-

nen der Landkreise dargestellt.  

4.1 Beschreibung des ÖPNV-Konzepts 

Das hierarchische Linienkonzept geht von folgenden Netzebenen aus, auf deren Grund-

lage das Netz neu überplant und strukturiert wurde: 

 

Quelle: ÖPNV-Konzept Zweckverband Rhein-Nahe-Nahverkehrsverbund, angepasst 

Abbildung 8: Netzebenen des ÖPNV-Konzepts 

Im RNN wird das ÖPNV-Konzept nach einer Feinplanung durch den RNN modifiziert 

umgesetzt. Das Liniennetz ist in Abbildung 9 dargestellt. 

Nachfrageangepasst wurden einzelne Linien angepasst oder in Rufbuslinien umgewan-

delt. 

Das Konzept zeichnet sich durch eine stringente Bedienung für fast alle Orte aus, damit 

ist auch in den Nebenverkehrszeiten in der Regel ein vertaktetes Angebot vorhanden.  

Als Übersicht wird das Konzept in Abbildung 9 dargestellt. Detailliertere Abbildungen für 

die einzelnen Landkreise werden in die Nahverkehrspläne der Landkreise aufgenom-

men. 

So weit wie möglich wurde der Schülerverkehr in das Linienangebot integriert. Jedoch 

werden soweit notwendig Schülerfahrten unabhängig davon angeboten. 
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Quelle: RNN: Liniennetzplan ÖPNV-Konzept Stand 08.04.2022 

Abbildung 9: Liniennetz Stand 08.04.2022 ÖPNV-Konzept RNN 
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Der SPNV wird auf Strecken hoher Nachfrage ergänzt durch Buslinien, die mindestens 

im 30-Minuten-Takt verkehren. Diese finden sich insbesondere auf den Strecken von 

Mainz in die umliegenden Gemeinden bis Ingelheim, auch im Tangentialverkehr zwi-

schen den Gemeinden sowie von Guntersblum nach Worms. Außerdem sind sie auf 

Strecken im Raum Bingen, Stromberg, Langenlonsheim, Bad Kreuznach und Sprendlin-

gen vorgesehen. 

Die übrigen Hauptstrecken jenseits des SPNV im RNN sind im Stundentakt oder im 

Zweistundentakt bedient. 

Rufbusangebote (ebenfalls im Zweistundentakt) versorgen die Fläche im schwächer 

verdichteten Landkreis Birkenfeld sowie nördlich der SPNV-Achse Bad Sobernheim-

Kirn im Landkreis Bad Kreuznach. 

Die Bedienung der Linien richtet sich nach dem hier vorgegebenen Anforderungsprofil, 

insbesondere hinsichtlich der Bedienungshäufigkeit in den einzelnen Zeitscheiben der 

Tagarten (siehe Kap. 3.2.3). 

Der im Folgenden beschriebenen Analyse wurde der Planungsstand des Konzeptes wie 

in Abbildung 9 dargestellt zu Grunde gelegt.  

4.2 Methodik und Ergebnisse der Schwachstellenanalyse  

Insbesondere im Zuge der Nahverkehrspläne der einzelnen Aufgabenträger aber auch 

für den Gesamtraum werden die im Anforderungsprofil genannten Merkmale der ÖV-

Qualität auf Basis der definierten Standards für die Schwachstellenanalyse untersucht. 

Ziel ist die Ausweisung von Schwachstellen im vorgesehenen ÖPNV-Angebot des 

ÖPNV-Konzepts als Grundlage für die Definition von Maßnahmenvorschlägen zur Be-

hebung dieser möglichen Mängel. Aufgrund der Neuplanung eines deutlich verbesser-

ten Angebots war davon auszugehen, dass die meisten Schwachstellen, die in der vor-

herigen Generation der Nahverkehrspläne im RNN gefunden wurden, inzwischen beho-

ben sind und keine neuen wesentlichen Schwachstellen entstehen. 

Auch im Zuge der ÖPNV-Neuplanung hat nicht jeder festgestellte Mangel zu Maßnah-

men seiner Behebung führen. So können Anforderungen an Schnelligkeit einer Feiner-

schließung entgegenstehen oder die Forderung nach Schnellbus- oder Schnellbahnsys-

temen die Umsteigehäufigkeit erhöhen, da Zubringerverbindungen nötig werden. Au-

ßerdem können in schwach besiedelten Gebieten die Nachfragepotenziale so gering 

sein, dass Mängel in der Bedienung in Kauf genommen werden müssen. 

Grundsätzlich wurde für alle Mindestanforderungen eine Untersuchung im Netzmodell 

und mit Hilfe von Datenbanken durchgeführt. Zunächst wurden für alle relationsbezoge-

nen Auswertungen alle Quell-Ziel-Relationen (siehe Kapitel 3.1) im Untersuchungsraum 

in eine Datenbank aufgenommen und kategorisiert. Die jeweiligen Kenngrößen der 

ÖPNV-Bedienung wurden im Netzmodell ermittelt und mit den Mindestanforderungen 

aus dem Anforderungsprofil verglichen. Alle zunächst auf diese Weise systematisch 
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ermittelten Schwachstellen wurden näher untersucht und hinsichtlich ihrer Bedeutung 

priorisiert. Bei Mängeln folgte eine Einzelfallprüfung, ob die Einhaltung des Anforde-

rungsprofils mit wirtschaftlich vertretbarem Aufwand möglich ist. Die Ergebnisse wurden 

auch in Arbeitskreissitzungen mit den Aufgabenträgern diskutiert. Sie werden für die 

Binnenverkehre der Kreise in den Nahverkehrsplänen der einzelnen Aufgabenträger 

dargestellt. Angebote, die über die Mindestanforderungen hinausgehen, bleiben von der 

Analyse und Maßnahmendefinition unberührt. 

4.3 Erschließung - Einzugsbereich der Haltestellen 

Die Untersuchung der fußläufigen Haltestelleneinzugsbereiche wurde entsprechend der 

Vorgaben im Anforderungsprofil anhand der Luftlinienradien um die Haltestellen von 

1000 m (Schiene), 600 m (Region) bzw. 400 m (Städte - Kernstadtbereich) im Netzmo-

dell dargestellt. Die Untersuchung kann im Rahmen des NVP nur in diesem Detaillie-

rungsgrad erfolgen, da eine Berücksichtigung der realen Zugangswege zu allen Halte-

stellen angesichts der bewegten Topografie des Raumes innerhalb eines Rahmenpla-

nes nicht zu leisten ist. 

Siedlungsgebiete, Industrie- oder Gewerbegebiete, die nicht ausreichend erschlossen 

sind, wurden anhand feinerer Informationen hinsichtlich ihrer Größe, Nutzung, Einwoh-

nerzahl, Erschließung und Befahrbarkeit genauer geprüft. In der Regel betrafen die 

nicht erschlossenen Gebiete jedoch Schwachstellen, die bereits in den früheren Nah-

verkehrsplänen benannt waren. 

Die Ergebnisse der Untersuchung sind in den Nahverkehrsplänen der Landkreise dar-

stellt, da sie ausschließlich innerhalb der Landkreise liegen. 

4.4 Angebotsqualität 

4.4.1 Erreichbarkeit der Zentren  

Entsprechend der im Anforderungsprofil festgelegten Höchstbeförderungszeiten zu den 

Versorgungszentren wurden für alle Haltestellen Beförderungszeiten entsprechend den 

Vorgaben im Anforderungsprofil untersucht. Die Ergebnisse sind in den folgenden Ab-

bildungen für die benötigte Beförderungszeit (Fahrzeit von Start- zu Zielhaltestelle ein-

schließlich notwendiger Umsteigezeiten) für die einzelnen Landkreise dargestellt. 

Entsprechend dem Anforderungsprofil ist von allen Orten aus das nächstgelegene Mit-

telzentren mit dem ÖPNV innerhalb von 60 Minuten zur erreichen. 

Die Abbildung 10 zeigt die zeitliche Erreichbarkeit im Landkreis Mainz-Bingen. Sie liegt 

aufgrund der hohen Dichte an Mittelzentren und dem gut strukturierten Netz deutlich un-

ter 60 Minuten fast im ganzen Landkreis. In der Regel ist das nächste Mittelzentrum in-

nerhalb von 10 bis 30 Minuten erreicht. Einzige Ausnahme ist der Bereich um 
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Bacharach, doch auch hier betragen die Beförderungszeiten nach Bingen in der Regel 

unter 40 Minuten von den Haltestellen aus. 

 

Quelle: Darstellung PTV 

Abbildung 10: Erreichbarkeit der Mittelzentren im Landkreis Mainz-Bingen (Darstellung ohne die 

Stadtverkehrslinien Ingelheim am Rhein und Bingen am Rhein) 

Abbildung 11 zeigt die Beförderungszeiten zu den Mittelzentren im Landkreis Bad 

Kreuznach. Auch hier ist in weiten Teilen eine Beförderungszeit von 10 bis 40 Minuten 

eingehalten. Ausnahmen bilden einige Orte in der Regel an Schülerlinien. Doch auch 

hier werde maximale Beförderungszeiten von 60 Minuten eingehalten. Nur bei einzel-

nen Haltestellen des Schülerverkehrs liegen die Zeiten knapp über einer Stunde, was 

jedoch, da der jeweilige Kernort gut erreichbar ist, keinen Mangel darstellt. 
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Quelle: Darstellung PTV 

Abbildung 11:  Erreichbarkeit der Mittelzentren im Landkreis Bad Kreuznach 

In Abbildung 12 ist die Erreichbarkeit der Mittelzentren im Landkreis Birkenfeld darge-

stellt. Auch hier sind die Anforderungen ausreichend erfüllt. Von fast allen Haltestellen 

aus wird das nächste Mittelzentrum in maximal 45 min erreicht, weitgehend innerhalb 

von 10 bis 30 Minuten. 

Geringfügige Überschreitungen (maximal 70 min) sind den Bereich Horbruch zu ver-

zeichnen, der mit dem Minibus bedient wird. Die Ausrichtung ist hier eher zum Grund-

zentrum Rhaunen zu vermuten, da sich kein Mittelzentrum in der Nähe befindet. 

Ansonsten sind nur einzelne Haltestelle im Schülerverkehr im Umkreis von Rhaunen 

(Linien nach Rhaunen ausgerichtet) mit höheren Zeiten zu verzeichnen, was keinen 

Mangel darstellt, da auch hier der jeweilige Kernort gut erreichbar ist. 
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Quelle: Darstellung PTV 

Abbildung 12: Erreichbarkeit der Mittelzentren im Landkreis Birkenfeld 

4.4.2 Bedienungshäufigkeit 

Die Bedienungshäufigkeit wurde gemäß dem Anforderungsprofil auf allen relevanten 

Relationen für verschiedene Zeitintervalle je Bedienungskategorie untersucht. Die Ge-

samtzahl der Relationen zwischen den 316 Verkehrszellen der drei Landkreise und wei-

terer Verkehrszellen in den umgebenden Städten und Landkreisen wurde auf die kate-

gorisierten Relationen (siehe Abbildung 7 im Kapitel 3.1) reduziert. 

Für die Zuordnung zu Zeitintervallen ist der Abfahrtszeitpunkt an der Starthaltestelle 

maßgeblich. Es werden nur diejenigen Verbindungen berücksichtigt, die bezüglich Fahr-

zeit und Umsteigehäufigkeit einen zumutbaren Schwellenwert nicht überschreiten. 
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Existieren für eine Relation nur Verbindungen mit unzumutbar langer Fahrzeit oder zu 

vielen Umsteigevorgängen, so werden die Fahrten nicht gewertet. 

ĂHinfahrtenñ sind so definiert, dass sie im zentralen Gef¿ge vom untergeordneten Ort 

zum Zentrum führen, z.B. die Fahrt zur Arbeit, zur Ausbildungsstätte, zum Einkauf etc. 

ĂR¿ckfahrtenñ sind Fahrten zur¿ck in den Ort, zumeist ist dies die Fahrt zum Wohnort. 

Ergebnisse der relationsbezogenen Auswertungen 

Es wurden auf der Grundlage des Anforderungsprofils keine Schwachstellen  identifi-

ziert. Die Bedienung in den Tagesrandlagen ist in den Landkreisen entsprechend ihrer 

Einwohnerdichten und damit unterschiedlich ausgeprägten Nachfragepotenzialen diffe-

renziert hinsichtlich der Bedienungshäufigkeiten und Betriebszeiten in den Abendstun-

den. Daher sind hier auch begründete Ausnahmen vorgesehen. 

Die Tatsache, dass keine Schwachstellen gefunden wurden, ist darin begründet, dass 

im Rahmen des ÖPNV-Konzepts ein sehr gut auf die Struktur des Raumes abgestimm-

tes ÖPNV-Angebot entworfen und mit den Aufgabenträgern abgestimmt wurde. Im 

Zuge der Feinplanung und Umsetzung wurden noch zusätzliche feinere Anpassungen 

vorgenommen unter Berücksichtigung des finanziellen Rahmens und des Einsatzes von 

Rufbussen. 

4.4.3 Umsteigehäufigkeit 

Die Analyse der Umsteigehäufigkeit wurde für alle kategorisierten Quell-Ziel-Relationen 

(siehe Abbildung 7 im Kapitel 3.1) gemeinsam mit der Analyse der Bedienungshäufig-

keit durchgeführt. Der zu erfüllende Standard, nämlich eine umsteigefreie Verbindung 

auf allen kategorisierten Relationen wird auf allen Relationen eingehalten, es sind dort 

keine Umsteigevorgänge notwendig. 

Zulässig ist ein Umstieg, wenn ein Systemwechsel vorgesehen, beispielsweise für die 

Beziehung von Birkenfeld aus nach Mainz. Dies können Umstiege auf den SPNV sein, 

der die Strecke schneller und komfortabler bewältigt als ein Bus mit Erschließungsauf-

gaben. Dies betrifft aber auch Orte, die durch flexible Bedienungsformen erschlossen 

werden. Es ergibt sich hier keine Schwachstellen Gebiet des RNN. 
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5 Maßnahmen 

Da das ÖPNV-Konzept in seiner geplanten Umsetzung den Anforderungen mit wenigen 

kleinen Ausnahmen entspricht, sind keine konkreten Maßnahmen zu planen. Sinnvoll ist 

die Umsetzung des ÖPNV-Konzeptes so wie es geplant bzw. modifiziert wurde. 

Es zeigt sich, dass es der jeweiligen Raumstruktur gemäß geplant wurde. Dabei wurden 

alle Mängel, die im Nahverkehrsplan 2013 dargestellt wurden, adäquat behoben (siehe 

dazu die Bilanzierung in den Nahverkehrsplänen der Landkreise) und ein deutlich strin-

genteres, tagesdurchgängiges und merkbares Angebot festgelegt. 

Geblieben sind einige kleine Mängel vor allem in der Erschließung einzelner Wohnge-

biete, diese sind in den Nahverkehrsplänen als möglicher Handlungsbedarf für die Zu-

kunft aufgeführt. 

Längerfristig soll der ÖPNV durch die Möglichkeiten verknüpfter Mobilität ergänzt wer-

den, 
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6 Konzept zur Barrierefreiheit der Haltestellen 

Durch die Festlegung im PBefG seit 2013 kommt dem Thema Barrierefreiheit eine be-

sondere Bedeutung im Rahmen der Erstellung von Nahverkehrsplänen zu. Hierbei soll 

das Ziel berücksichtigt werden, für in ihrer Mobilität oder sensorisch eingeschränkte 

Menschen bis 01.01.2022 das ÖPNV-Angebot vollständig barrierefrei nutzbar zu gestal-

ten.  

Das Ziel der Barrierefreiheit gilt für das Gesamtsystem des ÖPNV. Die konkreten Maß-

nahmen zur Umsetzung dieses Ziels werden im Anforderungsprofil dargestellt. Lediglich 

der barrierefreie Ausbau der Haltestellen wird im Folgenden gesondert betrachtet. 

Das Ziel der vollständigen Barrierefreiheit muss in einen Ausgleich mit anderen Belan-

gen gebracht werden. Das PBefG lässt zeitliche und inhaltliche Ausnahmen zu. Eine 

barrierefreie Gestaltung einer Haltestelle erweist sich nur dann als zweckmäßig, wenn 

auch das Haltestellenumfeld barrierefrei gestaltet ist. Dies kann nicht überall gewähr-

leistet werden, wie in historischen Ortskernen, an steilen Hanglagen oder in abgelege-

nen Gebieten. Eine weitere Ausnahme besteht, wenn die Herstellung der Infrastruktur in 

Einzelfällen aus technischen Gründen nicht möglich ist. Zudem verlangt das Gesetz 

nicht, alle Haltestellen gleichzeitig auszubauen, sondern erlaubt auch einen schrittwei-

sen Ausbau, der einerseits auf die betrieblichen und wirtschaftlichen Erfordernisse 

Rücksicht nimmt und andererseits den Nutzen des Ausbaus für die Betroffenen maxi-

miert (Kategorisierung und Priorisierung). 

Die Kategorisierung und Priorisierung geben lediglich die Reihenfolge vor. Ausnahmen-

tatbestände sind Haltestellen, die erst nach dem 01.01.2022 ausgebaut werden können. 

Nur in Ausnahmefällen wird vorgesehen, einzelne Haltestellen nicht auszubauen. 

Für die Festlegung der Ausbauschritte wurden folgende Untersuchungen durchgeführt: 

Kategorisierung der Haltestellen nach unterschiedlichen Kriterien wie in der Umgebung 

der Haltestelle liegende Einrichtungen, Lage im Ort, Umsteigefunktion und klassifizier-

tes Fahrgastaufkommen. 

Priorisierung des Ausbaus und Zuordnung von Jahreszahlen anhand der Kategorisie-

rung und des Ausbauzustandes sowie der technischen und wirtschaftlichen Möglichkei-

ten in den Landkreisen. Die einzelnen Schritte werden im Folgenden beschrieben, die 

Ergebnisse der Kategorisierung sowie die Haltestellenlisten mit der letztlichen Priorisie-

rung werden im Anhang (siehe Kapitel 8) aufgeführt. 

6.1 Kategorisierung der Haltestellen hinsichtlich der Notwendigkeit des barrie-

refreien Ausbaus 

Bei der Einteilung der Haltestellen in vier Kategorien (A, B, C und D) werden die Aus-

prägungen unterschiedlicher Kriterien zu Grunde gelegt, um die Dringlichkeit und den 
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Umfang des barrierefreien Ausbaus zu bestimmen. In der Abbildung 13 wird dargestellt, 

welche Kriterien sich in welcher Weise auf die Kategorisierung auswirken.  

 

Quelle: Darstellung PTV 

Abbildung 13: Kategorisierung der Haltestellen - Vorgehen 

Kate-

gorie  
Lage 

SPNV 

Haltpunkt  

Busumsteige-

punkt  

Fahrgäste/d  

(Abschätzung aus Er-

hebung 2003) 

Einrichtung  

A 
Ortskern oder 

einzige im Ort 
Ja 

Regionale 

Hauptlinie 
Über 200 

Krankenhaus o.ä. / 

Seniorenheim o.ä. 

B 

Geschlos-

sene Ort-

schaft, aber 

nicht Orts-

kern 

Nein 
nichtpriorisierte 

Linien 
20 bis 200 

Kreis-, Stadt-, VG-

Verwaltung, Friedhof 

oder keine Einrich-

tung 

C 

Gewerbege-

biet oder 

Ortsrand 

Nein nein Unter 20 
keine Einrichtung 

oder kleiner Friedhof 

D 
Einzelhof /- 

Haus 
Nein nein Unter 20 keine Einrichtung  

Tabelle 12: Einordnung der Kategorie zu den Kriterien der Kategorisierung  

In  Tabelle 12 sind den einzelnen Kategorien noch einmal die jeweiligen Ausprägungen 

der Kriterien zugeordnet. Dabei ist zu beachten, dass bei den genutzten Fahrgastzahlen 
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von 2003 nicht für alle Haltestellen Daten vorhanden waren, daher wurde dieses Krite-

rium nicht vorrangig bewertet 

Für die Zuordnung ist letztlich die jeweils höchst bewertete Kategorie ausschlaggebend 

für die endgültige Einordnung, 

Die Ergebnisse sind im Anhang als Karte und Liste dargestellt. 

6.2 Priorisierung des Haltestellenausbaus 

Die Priorisierung des Haltestellenausbaus und damit die Definition von Ausnahmen des 

barrierefreien Ausbaus bis zum 01.01.2022 wird von den Aufgabenträgern bzw. den 

Gemeinden / Verbandsgemeinden festgelegt.  

Grundlage hierfür ist die Kategorisierung der Haltestellen sowie die Bedingungen vor 

Ort hinsichtlich des bisher schon erreichten barrierefreien Ausbauzustandes, der Pla-

nungen für straßenbauliche Maßnahmen, die örtlichen Gegebenheiten (technische und 

topografische Möglichkeit, Zuwegung etc.) und die Finanzierbarkeit. 

Soweit keine Rückmeldungen erfolgt sind, wurde ein Ausbauhorizont anhand der Kate-

gorisierung angesetzt. 

Die Ergebnisse werden im Anhang dargestellt (Kapitel 8). 
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7 Finanzierung und Linienbündelung 

7.1 Finanzierung des ÖPNV im RNN 

Die Finanzierung der durch die Betreiber zu erbringenden Verkehrsleistungen erfolgt 

durch Fahrgeldeinnahmen, gesetzliche Ausgleichsleistungen (insb. gem. § 45a PBefG 

und § 231 SGB IX.), Ausgleichsleistungen aus allgemeinen Vorschriften und sonstigen 

Einnahmen des Betreibers sowie durch Zuschüsse der Aufgabenträger (Ausgleichsleis-

tungen gem. Art. 3 Abs. 1 VO 1370/2007). 

Aktuell liegt die Aufgabenträgerschaft für alle Buslinien bei den Landkreisen bzw. kreis-

freien Städten und den kreisangehörigen Städten, die die Aufgabenträgerschaft für den 

ÖPNV übernommen haben. Die Finanzierung der Bus- und Rufbuslinien liegt für die re-

gionalen Hauptlinien (aktuell Linien 221, 230, 240, 250, 260, 630, 640, 660, 800, 830, 

840, 850, 855, 860, 880 ï teilweise abschnittsweise) bei den Zweckverbänden des Per-

sonennahverkehrs in Rheinland-Pfalz, für alle übrigen Linien bei den o.g. Aufgabenträ-

gern. 

Das Nahverkehrsgesetz sieht in § 16 (2) und (5) vor, dass öffentliche Dienstleistungs-

aufträge im ÖPNV gemeinsam durch das Land und die Aufgabenträger zu finanzieren 

sind. 

Die Aufgabenträger haben öffentliche Dienstleistungsauftrag für den Betrieb der Bus-

verkehre vergeben. 

Aktuell erfolgt noch keine Mitfinanzierung des Landes gemäß NVG. Es liegt jedoch eine 

Mitteilung des Landes vor, dass eine Mitfinanzierung durch das Land für lokale Busli-

nien erfolgen soll. Ein entsprechender Aufteilungsmechanismus zwischen Land und 

Aufgabenträgern soll in einer Rechtsverordnung zum Landesnahverkehrsplan festge-

schrieben und die Auszahlung in einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung geregelt wer-

den.  

7.2 Nachrichtliche Übernahme der Linienbündel  

Die Linienbündel wurden im Zuge der Erarbeitung des ÖPNV-Konzepts neu erarbeitet. 

Sie werden hier nachrichtlich übernommen. Die Linienbündelung dient auf der Grund-

lage des PBefG, zusammengehörige Linien auch einer gemeinsamen Vergabe zuzufüh-

ren. Nach Ä13 PBefG gilt: ĂBeim StraÇenbahn-, Obusverkehr und Linienverkehr mit 

Kraftfahrzeugen ist die Genehmigung zu versagen, (é) wenn der beantragte Verkehr 

einzelne ertragreiche Linien oder ein Teilnetz aus einem vorhandenen Verkehrsnetz 

oder aus einem im Nahverkehrsplan im Sinne des § 8 Absatz 3 festgelegten Linienbün-

del herauslºsen w¿rde.ñ Die Linienbündelung darf nicht beliebig erfolgen, sie wurde 
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daher unter Berücksichtigung folgender Kriterien erstellt und im Endbericht des ÖPNV-

Konzepts entsprechend begründet5: 

Ô Integration der Bedienung 

Ô Enge verkehrliche Verflechtung von Linien 

Ô Betriebliche Optimierung 

Ô Wirtschaftlicher Querausgleich zwischen den Linien 

Ô Zubringer- und Hauptlinien 

Ô Mittelstandsförderung und Monopolvermeidung 

Ô Berufszugang und Wettbewerbsförderung 

Zur Umsetzung wird im Gutachten festgehalten: ĂDie Linienbündel in ihren jeweils vor-

gesehenen Zielzuständen können konzeptionell mit den neuen Linien erst dann umge-

setzt werden, sobald die Konzession der letzten Einzelbestandslinie ausgelaufen ist 

oder Konzessionen von den Verkehrsunternehmen vorzeitig zurückgegeben werden (z. 

B. aus verkehrswirtschaftlichen Erwägungen heraus). Der Zeitpunkt, an dem alle Einzel-

linien innerhalb eines zuvor beschlossenen Bündels ausgelaufen sind, wird als Harmo-

nisierungszeitpunkt bezeichnet. Durch dessen Festlegung können die Bestandslinien, 

die unter einen Bündelbeschluss fallen, als Einzellinien nicht über diesen Zeitpunkt hin-

aus konzessioniert werden, denn ab dann kann sich die Konzessionierung nur auf alle 

Linien im Bündel beziehen.ñ (Ebd. S. 90) 

Die im Folgenden dargestellten Linienbündel umfassen auch den Raum des Landkrei-

ses Alzey-Worms, soweit er im Konzept berücksichtigt wurde. Folgende Linienbündel 

wurden festgelegt (Tabelle 13): 

 
5 IG Dreieich Bahn GMBH: ÖPNV-Konzept für das Gebiet des Zweckverband Rhein-Nahe-Nahverkehrsver-
bund ï Abschlussbericht ENTWURF 03/07/2021 
Im Auftrag des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz, des ZRNN 
und des Zweckverbandes ÖPNV Rheinland-Pfalz Süd; Kapitel 5.3 
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Quelle : IG Dreieich Bahn GMBH: ÖPNV-Konzept für das Gebiet des Zweckverband Rhein-Nahe-
Nahverkehrsverbund ï Abschlussbericht ENTWURF 03/07/2021 

Im Auftrag des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz, des ZRNN 
und des Zweckverbandes ÖPNV Rheinland-Pfalz Süd 

Dort: Tabelle 23: Linienbündel im Gebiet des ZRNN. Dargestellt sind nur Linienbündel, die in Federführung der 
im ZRNN zusammengeschlossenen Aufgabenträger liegen. Aus Gebieten außerhalb des ZRNN einbrechende 
Linienbündel werden nur dargestellt, wenn diese für den Jedermannverkehr relevante Linien enthalten. 

Tabelle 13: Linienbündel ï nachrichtliche Übernahme aus dem ÖPNV-Konzept  
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8 Anhang: Kategorisierung und Priorisierung des Haltestellenaus-
baus 

Kategorisierung der Haltestellen: Karten zu den Kriterien  

 

Quelle: Darstellung PTV 

Abbildung 14: Kategorisierung: Kriterium Friedhof in der Umgebung der Haltestellen 
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Quelle: Darstellung PTV 

Abbildung 15: Kategorisierung: Kriterium Krankenhaus / Klinik in der Umgebung der Haltestellen 
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Quelle: Darstellung PTV 

Abbildung 16: Kategorisierung: Seniorenheim in der Umgebung der Haltestellen 
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Quelle: Darstellung PTV 

Abbildung 17: Kategorisierung: Verwaltungseinrichtung in der Umgebung der Haltestellen 
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Quelle: Darstellung PTV 

Abbildung 18: Kategorisierung: Fahrgastzahlen der Haltestellen 
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Quelle: Darstellung PTV 

Abbildung 19: Kategorisierung: Einzige Haltestelle im Ort 
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Quelle: Darstellung PTV 

Abbildung 20: Kategorisierung: Lage der Haltestelle im Ort 
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Kategorisierung der Haltestellen: Karten zu den Ergebnissen 

 

Quelle: Darstellung PTV 

Abbildung 21: Kategorisierung: Ergebnis Landkreis Mainz-Bingen 


































































































































